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63. Sitzung 

Bonn, den 7. November 1973 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 13.30 Uhr 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die Tagesordnung ergänzt werden um die 

Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Sicherung der Energie-
versorgung bei Gefährdung oder Störung der Einfuhren von 
Mineralöl oder Erdgas (Energiesicherungsgesetz) 
— Drucksache 7,1198 — 

Das Haus ist damit einverstanden; die Erweiterung 
der Tagesordnung ist beschlossen. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der  Bundesminister der Verteidigung hat mit Schreiben vorn 
26. Oktober 1973 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Werner, Dr. Marx, Biehle, Ernesti, Damm, Gierenstein, Hand-
los, Löher, Rommerskirchen, de Terra, Frau Tübler, Eilers 
(Wilhelmshaven), Dr. Wallmann, Dr. Schulze-Vorberg, Josten 
und Genossen betr. Kraftfahrzeug-Folgegeneration in der Bundes-
republik — Drucksache 7/1081 — beantwortet. Sein Schreiben ist 
als Drucksache 7, 1 1175 verteilt. 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 
hat mit Schreiben vorn 2. November 1973 die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Rollmann, Dr. Götz, Frau Dr. Neumeister, 
Dr. Hammans, Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein und der 
Fraktion der CDU/CSU betr. Förderung von Drogenberatungs-
stellen aus Bundesmitteln — Drucksache 7/1068 — beantwortet. 
Sein Schreiben ist als Drucksache 7/1184 verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen hat 
mit Schreiben vom 2. November 1973 die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Mursch (Soltau-Harburg), de Terra, Dr. Gruhl, 
Dr. Klein (Göttingen), von Alten-Nordheim, Dr. Jahn (Münster), 
Gerster (Mainz), Orgaß, Lenzer, Bremm, Dr. Mertes (Gerol-
stein), Pieroth und Genossen betr. Wahrung der Belange der 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland bei Schäden, die Ange-
hörige der Stationierungsstreitkräfte außer Dienst verursachen 

Drucksache 7/1105 — beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 7/1185 verteilt. 

Der Bundesminister des Innern hat mit Schreiben vom 2. No-
vember 1973 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dürr, Prinz 
zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Kirst und Genossen betr. 
schädliche Umwelteinwirkungen als Folge von Massentierhal-
tungen — Drucksache 7/902 — beantwortet. Sein Schreiben wird 
als Drucksache 7;1187 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär heim Bundesminister des 
Auswärtigen hat mit Schreiben vom 30. Oktober 1973 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Mertes (Gerolstein), Dr. Car-
stens (Fehmarn), Dr. Narjes, Vogel (Ennepetal), Berger, Wag-
ner (Günzburg), Dr. Lenz (Bergstraße), Dr. Wittmann (Mün-
chen), Dr. Miltner, Picard, Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohen-
stein und Genossen betr. vorzeitige Zurruhesetzung im Aus-
wärtigen Dienst — Drucksache 7/1055 — beantwortet. Sein 
Schreiben wird als Drucksache 7/1188 verteilt. 

Der von der Bundesregierung zur Unterrichtung vorgelegte 
Vorschlag der EG-Kommission für eine Verordnung (EWG) des 
Rates über die Grundregeln für die Gewährung von Erstattun-
gen bei der Ausfuhr von reinrassigen Zuchttieren und über die 
Kriterien für die Festsetzung des Betrages dieser Erstattungen 

— Drucksache 7/870 — Bericht und Antrag des Ausschusses für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten — Drucksache 7/1145 — 
wurde von der Kommission zurückgezogen und ist damit erledigt. 

Der Bundesminister der Justiz hat mit Schreiben vorn 25. Ok-
tober 1973 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Lenz (Berg-
straße), Dr. Mikat, Erhard (Bad Schwalbach), Dr. Eyrich, Vogel 
(Ennepetal) und der Fraktion der CDU/CSU betr. Begnadigung 
von zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Personen --
Drucksache 7/955 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Druck-
sache 7/1171 verteilt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Ich rufe Punkt 1 der heutigen Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

— Drucksache 7/1182 — 

Der Ältestenrat hat vorgeschlagen, daß wir auch 
in dieser Woche zwei Fragestunden — abweichend 
von den Richtlinien für die Fragestunde — mit einer 
jeweiligen Dauer von 90 Minuten durchführen. Nach 
§ 127 der Geschäftsordnung muß diese Abweichung 
beschlossen werden. — Ich sehe und höre keinen 
Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Damit treten wir in die Fragestunde ein, und ich 
rufe zunächst den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf. 
Die beiden von dem Herrn Abgeordneten Sauter 
(Epfendorf) eingebrachten Fragen sind vom Frage-
steller zurückgezogen worden. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit auf. Die von 
dem Herrn Abgeordneten Gerlach (Obernau) ein-
gebrachte Frage wird auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als An-
lage abgedruckt. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Justiz. Für die Beantwortung der ein-
gebrachten Frage steht der Herr Bundesjustizmini-
ster zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 4 des Herrn Abgeordneten 
Gansel auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, als Beitrag zu einem sozia-
len Mietrecht einen Mustermietvertrag zu erarbeiten und diesen 
rechtlich abzusichern? 

Herr Minister! 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Im Bundes-
ministerium der Justiz wird seit einiger Zeit mit 
Vertretern von Spitzenverbänden der Wohnungs-
wirtschaft, des Instituts für Wohnungsrecht und 
Wohnungswirtschaft an der Universität Köln und 
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Bundesminister Jahn 
den beteiligten Bundesministerien an der Erstellung 
eines Mustermietvertrages gearbeitet. 

Die Arbeiten waren und sind darauf angelegt, ein 
von der Übereinstimmung insbesondere auch der 
Interessenvertretungen von Mietern und Vermie-
tern getragenes Vertragsmuster zu entwickeln. Dem 
liegt die Erwartung zugrunde, daß ein Mustermiet-
vertrag, der von den Verbänden selbst maßgeblich 
mit erarbeitet wurde, von ihnen auch für ihren Be-
reich übernommen und verwendet wird, bzw. daß 
sich die Verbände für seine Verwendung einsetzen. 

Vom Bundesministerium der Justiz ist überdies 
in Aussicht genommen, den Mustermietvertrag nach 
Abschluß der Arbeiten einer möglichst breiten Öf-
fentlichkeit bekanntzumachen und damit jedem Inter-
essierten eine umfassende Orientierungshilfe zu 
geben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter? — Bitte! 

Gansel (SPD) : Wann etwa, Herr Minister, wer-
den diese Vorarbeiten beendet sein? 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Ein genauer 
Zeitpunkt läßt sich nicht angeben. Wir bemühen uns 
schon seit längerer Zeit darum, diese Verhandlun-
gen zum Abschluß zu bringen. Ich hoffe, daß das in 
nächster Zeit geschehen kann. Wir sind allein nicht 
in der Lage, diese Verhandlungen abzuschließen. 
Wir legen Wert auf die Mitwirkung der Organisatio-
nen, weil davon wesentlich auch die Wirksamkeit 
der späteren Anwendung abhängt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Gansel (SPD) : Habe ich Sie richtig verstanden, 
daß an eine besondere rechtliche Absicherung nicht 
gedacht ist, sondern daß es im wesentlichen den Ver-
mietern überlassen bleiben wird, diesen Musterver-
trag anzuwenden? Wenn ich das so richtig verstan-
den habe, warum ist das so? 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Zunächst geht 
es nicht darum, einer Seite die Anwendung bzw. 
Verwendung dieses Mustervertrages zu überlassen, 
sondern — deshalb die Bemühungen — darum, beide 
Seiten, Vermieter und Mieter, mit in diese Verhand-
lungen und Bemühungen einzubeziehen. Alle Betei-
ligten sollen ihn zur Verfügung haben: der Mieter 
ihn vom Mieterbund genauso bekommen können wie 
umgekehrt der Vermieter vom Haus- und Grund-
besitzerverein. Wir wollen durch eigene Veröffent-
lichung dazu beitragen, daß er allgemein bekannt 
wird. Das heißt, daß dann, wenn die Frage des Miet-
vertrags auftaucht — gleich von welcher Seite —, 
das gleiche Muster angewendet werden soll; das ist 
der Gedanke, der hinter den gegenwärtigen Bemü-
hungen steht. 

Ein Mietvertragsmuster für allgemeinverbindlich 
zu erklären, also allgemein rechtsverbindlich zu ma-

chen, ist nach der geltenden gesetzlichen Lage nicht 
möglich. Die Bundesregierung beabsichtigt auch 
nicht, eine entsprechende gesetzliche Regelung vor-
zuschlagen. Bei der Vielfalt der Lebensverhältnisse 
und der Vielzahl der Möglichkeiten ihrer rechtlichen 
Regelung erscheint es nicht zweckmäßig, die ver-
traglichen Beziehungen zwischen Mietern und Ver-
mietern für alle Fälle in allen Einzelheiten festzu-
legen und damit den Vertragsparteien einen Zu-
schnitt nach ihrer besonderen Interessenlage, nach 
ihren eigenen Bedürfnissen, zu verwehren. Wenn 
eine solche Lösung, d. h. eine umfassende zwingende 
Regelung möglich wäre, bedürfte es nicht der Ent-
wicklung eines Mustermietvertrages; angebracht 
wäre dann eine abschließende Regelung im Gesetz 
selbst. 

Ziel unserer laufenden Bemühungen ist daher 
nicht die Erarbeitung eines einheitlichen zwingenden 
Vertragstextes, sondern, wie auch das Wort „Mu-
stermietvertrag" schon zum Ausdruck bringt, eines 
Musters für einen nach der allgemeinen Interessen-
lage ausgewogenen Vertragstext. 

Dieses Angebot an die Vertragsparteien wird zum 
Schutze des Mieters vor unbilligen Vertragsklauseln 
durch die im Gesetz für unabdingbar erklärten Vor-
schriften ergänzt; insoweit haben wir bereits eine im 
wesentlichen befriedigende Regelung. Ob auf Grund 
der Entwicklung der Verhältnisse zur Herstellung 
oder zur Wahrung der Chancengleichheit weitere 
Vorschriften für unabdingbar erklärt werden müs-
sen oder ob andere Ergänzungen des Mietrechts 
notwendig sind, wird von der Bundesregierung lau-
fend überprüft. Ich verweise in diesem Zusammen-
hang nur auf das Gesetz über den Kündigungsschutz 
für Mietverhältnisse über Wohnraum, dessen Novel-
lierung zur Zeit in meinem Hause in Arbeit ist; der 
Referentenentwurf ist vor kurzem in den Geschäfts-
gang gegangen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke Ihnen, Herr Minister. Damit ist die Frage 
aus Ihrem Geschäftsbereich beantwortet. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau auf. Zur 
Beantwortung der Fragen steht Herr Staatssekretär 
Abreß zur Verfügung. 

Die Frage 122 ist von dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Schöfberger eingebracht: 

Sieht die Bundesregierung irgendeine Möglichkeit, den im 
Zuge der Vergleichs- oder Konkursanmeldung verschiedener Bau-
firmen (z. B. der Hubmann-Wettersteingruppe in München) ge-
schädigten Sparern und Einlegern einen finanziellen Ausgleich 
zu gewähren oder dafür zu sorgen, daß die Anwartschaftsrechte 
der Geschädigten bei Übernahme der Vergleichs- oder Konkurs-
masse durch neue Träger erhalten bleiben? 

Herr Staatssekretär! 

Dr. Abreß, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: Ich darf 
diese Frage wie folgt beantworten: Die Bundes-
regierung verneint beide Teilfragen dieser Frage. 
Sie verweist insoweit auf die  schon gegebenen 
schriftlichen Antworten auf die Fragen der Abgeord-
neten Immer, Neumeister, Baier und Mick vom 
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Staatssekretär Dr. Abreß 
24. September 1973, die als Anlagen zur 54., 55. und 
58. Sitzung abgedruckt worden sind. 

Darüber hinaus darf ich mich auf folgende Fest-
stellungen beschränken: Die Bundesregierung sieht 
keine Möglichkeit, die Schwierigkeiten im Bereich 
der Senioren-Wohnheim Wetterstein GmbH durch 
Gewährung von Bundesmitteln auszuräumen. Die 
zur Finanzierung des Wohnungsbaues für alte Men-
schen im Bundeshaushalt bei Kap. 25 03 Tit. 852 06 
ausgewiesenen Mittel können nach Absprache mit 
den Ländern, denen nach der Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Ländern die Durchführung des 
Wohnungsbaues und somit auch dessen Finanzie-
rung obliegt, nur dann eingesetzt werden, wenn die 
Objekte mit Wohnungsbaumitteln der Länder nach 
Maßgabe der jeweiligen Wohnungsbauförderungs-
bestimmungen gefördert werden. Nach meinen In-
formationen sind die Heime der Senioren-Wohn-
heim Wetterstein GmbH nicht mit öffentlichen Mit-
teln der Länder gefördert worden. 

Bemühungen, eine nachträgliche Förderung zu 
erhalten, scheitern wohl auch daran, daß die Per-
sonen, für die die Wohnungen bzw. die Wohnheime 
der Wetterstein GmbH vorgesehen sind, nicht zu 
dem nach § 25 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
begünstigten Personenkreis gehören. Eine Möglich-
keit, dafür zu sorgen, daß die Anwartschaftsrechte 
der Geschädigten bei Übernahme der Vergleichs- 
und Konkursmasse durch neue Träger erhalten blei-
ben, sieht die Bundesregierung nicht. Sie hat keine 
rechtsaufsichtliche Stellung. Im übrigen finden die 
Bestimmungen des Konkurs- und Vergleichsrechtes 
Anwendung. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter? 

Dr. Schöfberger (SPD): Wie beurteilt die Bun-
desregierung den Umstand, daß die soeben genannte 
Firma Hubmann-Wetterstein in München mit den 
Namen bekannter und prominenter Politiker ge-
worben hat und sich die geschädigten Menschen jetzt 
auf diesen Umstand berufen? 

Dr. Abreß, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: Die 
Bundesregierung hatte auf die Werbepraxis der hier 
in Rede stehenden Gesellschaft keinen Einfluß. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage. 

Dann rufe ich die Frage 123 des Herrn Abgeord-
neten Schöfberger auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, in der Weise gesetzesinitiativ 
zu werden, daß private Bauträger von Seniorenwohnheimen oder 
ähnlichen Einrichtungen Sparbeträge und Einlagen nur noch 
gegen dingliche Sicherung entgegennehmen dürfen und im übri-
gen der für Bausparkassen geltenden Aufsicht unterstellt wer-
den? 

Dr. Abreß, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: Auch 
hier darf ich auf die schon früher erteilten Antwor-
ten Bezug nehmen. 

Das Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung 
vom 16. August 1973 (BGBl. I S. 1465) unterwirft 
alle Bauherren einer Kontrolle, die gewerbsmäßig 
Bauvorhaben mit Mitteln von Käufern, Mietern oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten und von Bewerbern 
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte durchführen wol-
len. Der durch dieses Änderungsgesetz in die Ge-
werbeordnung eingefügte neue § 34 c enthält dar-
über hinaus eine Ermächtigung zum Erlaß einer 
Verordnung über den Umfang der Verpflichtungen 
der Gewerbetreibenden bei der Ausübung des Ge-
werbes. In dieser Verordnung, die zur Zeit durch 
den Herrn Bundesminister für Wirtschaft vorbereitet 
wird, sind Bestimmungen vorgesehen, die den Ge-
werbetreibenden verpflichten sollen, für erhaltene 
Mittel Sicherheiten zu leisten oder eine entspre-
chende Versicherung abzuschließen. Im Falle der 
Zwangsversteigerung oder des Konkursverfahrens 
wird in einer solchen Regelung ein stärkerer Schutz 
als eine dingliche Sicherung an bereiter, regelmäßig 
ungünstiger, da letzter Rangstelle gesehen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Damit sind die 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
beantwortet. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Jugend, Familie und Gesundheit auf. Zur Beant-
wortung der Fragen steht der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär Westphal zur Verfügung. 

Die Frage 5 ist von dem Herrn Abgeordneten 
Hoffie eingebracht. — Ich sehe den Herrn Abge-
ordneten nicht im Saal. Die Frage wird daher schrift-
lich beantwortet; die Antwort wird als Anlage ab-
gedruckt. 

Ich rufe die Frage 6 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Klepsch auf: 

'Trifft es zu, daß der Bundesgesundheitsminister eine Aktion 
bzw. die Verfasser eines Flugblatts, herausgegeben von der 
Gemeinnützigen Aktion „Fortschritt für alle", stützt, das als Bei-
lage zur Rheinzeitung verbreitet wird und in dem die Redaktion 
sowohl behauptet, daß sie die volle ideelle Unterstützung des 
Bundesgesundheitsministeriums habe, als auch, daß die Länder-
ministerien zur Atomlobby gehörten und insofern als Genehmi-
gungsbehörden nicht objektiv seien, und wenn die Frage be-
jaht werden sollte, frage ich die Bundesregierung, welche Auf-
fassung vertritt das Bundeswirtschaftsministerium in dieser 
Frage? 

Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr Kol-
lege Dr. Klepsch, es trifft nicht zu, daß die Gemein-
nützige Aktion „Fortschritt für alle" oder einzelne 
Flugblätter dieser Aktion die volle ideelle Unter-
stützung des Bundesgesundheitsministeriums haben. 
Diese Aktion hat — wie in der Beilage zur „Rhein-
zeitung" vom 7. Juli 1973 — schon früher auf Flug-
blättern und ähnlichen Publikationen diese oder ähn-
liche Behauptungen zu Unrecht aufgestellt. Im Sep-
tember 1973 habe ich die Aktion daher aufgefordert, 
diese oder ähnliche Hinweise in Zukunft zu unter-
lassen. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Keine Zusatzfrage. Ich rufe die Frage 7 des Abge-
ordneten Ey auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in einer Reihe von an-
gebotenen Fertiggerichten die tolerierbaren Bleiwerte überschrit-
ten werden, und welche Maßnahmen zur Verbesserung des Ver-
braucherschutzes sind zur Gefahrenbehebung geplant? 

Der Herr Abgeordnete ist im Saal. Bitte schön, 
Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr Kol-
lege Ey, die Überwachung des Verkehrs mit Lebens-
mitteln fällt in den Zuständigkeitsbereich der Länder, 
so daß mir — abgesehen von den Jahresberichten 
der Untersuchungsämter — in der Regel Beanstan-
dungen nur dann von den für die Lebensmittel-
überwachung zuständigen Behörden mitgeteilt wer-
den, wenn es sich um Fälle von überregionaler Be-
deutung handelt. Über das erwähnte Vorkommen 
von Blei in Fertiggerichten liegen mir keine derar-
tigen Informationen von seiten der Länder vor. Es 
ist mir bekannt, daß auf einem Symposium der Uni-
versität Gießen am 14. und 15. Oktober 1973 einzelne 
Fälle von erhöhten Bleigehalten in bestimmten Fer-
tiggerichten erwähnt worden sind. Ich habe deshalb 
die obersten Gesundheitsbehörden der Länder um 
Überprüfung der Angaben gebeten. Nach mir vor-
liegenden Informationen haben die Überwachungs-
behörden die Überprüfung von Fertiggerichten auf 
Bleigehalte bereits auf breiter Basis aufgenommen. 
Bis jetzt liegen jedoch noch keine Untersuchungs-
ergebnisse und Daten darüber vor. 

Für den Gesundheitsschutz des Verbrauchers ge-
gen schädliche Stoffe in Lebensmitteln gilt ganz all-
gemein § 3 des Lebensmittelgesetzes, wonach — auf 
den erwähnten Fall angewendet — kontaminierte 
Lebensmittel zu beanstanden sind, wenn ihr Genuß 
geeignet ist, die menschliche Gesundheit zu schädi-
gen. Darüber hinaus wird im Bundesministerium 
für Jugend, Familie und Gesundheit auf Grund um-
fangreichen Datenmaterials an der Festsetzung zu-
lässiger Höchstmengen für Blei und einige andere 
Metallverunreinigungen aus der Umwelt auf oder 
in Lebensmitteln gearbeitet. Aus diesen Unterlagen 
geht nicht hervor, daß die angesprochenen Fertig-
gerichte erhöhte Bleigehalte aufweisen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Ey (CDU/CSU) : In welchem Zeitraum glaubt die 
Bundesregierung Informationen über die Ergebnisse 
der Untersuchungen in den Ländern zu erhalten? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr Ab-
geordneter, es ist außerordentlich schwer, diese 
Frage zu beantworten, weil wir erstens auf die In-
formationen der Länder angewiesen sind. Zweitens 
handelt es sich um Forschung, bei der nicht vor-
hergesagt werden kann, wann man zu konkreten 
Ergebnissen kommt. Ich habe aber doch den Ein-
druck, daß der Tatbestand, der Sie zu Ihrer Frage 
bewogen hat, Anlaß gegeben hat, daß man sich  

mit großer Intensität um eine Klärung kümmern 
wird. Sie werden vielleicht bemerkt haben, daß in 
den Veröffentlichungen nicht davon die Rede ist, 
daß schon gefährliche Größenordnungen von Blei-
gehalt erreicht seien. Wenn es so wäre, müßten wir 
selbstverständlich sofort eingreifen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 8 des Herrn Abgeordneten Kern 
auf: 

Wird die Erforschung der chemisch verursachten Mutagenität 
von der Bundesregierung gefördert? 

Herr Staatssekretär, wollen Sie die beiden von 
dem Herrn Abgeordneten Kern gestellten Fragen im 
Zusammenhang beantworten, oder wollen Sie jede 
Frage gesondert beantworten? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich bin in 
der Lage, beide Fragen zusammengefaßt zu beant-
worten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Der Herr Fragesteller ist damit einverstanden. 

Dann rufe ich noch die Frage 9 des Herrn Abge-
ordneten Kern auf: 

Welche Bedeutung wird der Mutagenitätsforschung von der 
Bundesregierung zugesprochen? 

Bitte! 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Die Bun-
desregierung fördert die Mutagenitätsforschung. 
Im Rahmen der beim Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit ressortierenden intermini-
steriellen Projektgruppe „Umweltchemikalien" be-
steht eine Ad-hoc-Forschungs-Planungsgruppe 
„Chemogenetik". Auf deren Initiative ist ein Drei-
stufenprogramm entwickelt worden. In der ersten 
Stufe haben die beteiligten Institute die Eichung der 
Testverfahren vorgenommen. Noch bis Ende 1973 
kann — als zweite Stufe — mit der Testung be-
stimmter Substanzen begonnen werden. Die dritte 
Stufe wird zur Routinetestung ausgewählter Sub-
stanzen führen. Das Programm ist vorläufig auf drei 
Jahre Laufzeit berechnet. 

Herr Abgeordneter, nach Ansicht der Bundesregie-
rung ist die Mutagenitätsforschung ein Teil der 
toxikologischen Gesamtbewertung chemischer Sub-
stanzen. In diesem Forschungszweig sind wir auf 
Grund der bisherigen Ergebnisse nunmehr an einem 
Punkt angelangt, der auf eine enge Beziehung zu 
anderen Forschungszweigen, die die Auswirkung 
chemischer Stoffe auf Fehlentwicklungen erhellen 
könnte, hinweist. Eine weitere Problematik liegt in 
der Vielzahl der zu prüfenden Substanzen. Sie 
zwingt zur Setzung von Prioritäten Insoweit tragen 
die Erkenntnisse der Mutagenitätsforschung zusam-
men mit denen der übrigen beteiligten Wissen-
schaftsbereiche wesentlich zu den Entscheidungen 
der Bundesregierung im Bereich des Gesundheits-
schutzes bei. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Kern (SPD) : Herr Staatssekretär, auf welcher 
Basis erfolgt die Zusammenarbeit zwischen den 
Forschungseinrichtungen und den betroffenen In-
dustriebetrieben, und wie sind eine öffentliche Kon-
trolle und die Durchsetzung entsprechender Verbote 
zu gewährleisten? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Kollege Kern, ich kann Ihnen im Augenblick keine 
Auskunft darüber geben, wie die Zusammenarbeit 
zwischen Forschungsinstituten, die keine Bundes-
einrichtungen sind — ich nehme an, Ihre Frage be-
zieht sich auf die Universitäten —, und Einrichtun-
gen der Industrie in der Praxis vor sich geht. Wir 
schalten in allen Angelegenheiten des Gesundheits-
schutzes das Bundesgesundheitsamt ein. Wir haben 
von daher die Möglichkeit, entweder Hinweise zu 
bekommen, die uns in die Lage versetzen, zu war-
nen oder selbst Entscheidungen auf der Basis des 
Bundesrechts — z. B. des Lebensmittel- oder des 
Arzneimittelrechts — zu treffen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 10 der Abgeordneten Frau Dr. 
Riedel-Martiny auf: 

Ist der Bundesregierung ein vom Massachusetts Institute of 
Technology in Boston entwickeltes Analyseverfahren bekannt, 
das aus der Kombination eines Massenspektrometers mit einem 
Computer besteht und geeignet sein könnte, Rückstandsunter-
suchungen bei Nahrungsmitteln in besonders kurzer Zeit durch-
zuführen, und hält  die  Bundesregierung dieses Verfahren bei 
uns in absehbarer Zeit für anwendbar? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Frau Kol-
legin, ein speziell in Massachusetts Institute of Tech-
nology in Boston entwickeltes Verfahren für zeit-
sparende Analysen von Rückständen ist mir nicht 
bekannt. In der Bundesrepublik ist aber seit länge-
rem die Kombination von Massenspektrometer und 
Computer — und zur Analyse von Pflanzenschutz-
mittelrückständen ist hierzu auch noch ein Gas-
chromatograph erforderlich — zur vollautomatischen 
Bestimmung von Rückständen bekannt. 

Die amtliche Lebensmittelüberwachung, die den 
obersten Gesundheitsbehörden der Länder unter-
steht, ist, soweit mir bekannt, nicht im Besitz von 
Computern. Vier Untersuchungsanstalten (Schwer-
punktinstitute) besitzen jedoch Massenspektrometer 
in Kombination mit Gaschromatographen. 

Auch bei Verwendung der genannten Geräte 
bleibt weiterhin die zeitraubende Aufarbeitung der 
Proben bestehen, d. h. die Isolierung und Reinigung 
der sehr geringen Rückstandsmengen aus den Le-
bensmitteln; meistens handelt es sich um Größen-
ordnungen von Milligrammen bzw. Bruchteilen von 
Milligrammen pro Kilogramm Lebensmittel. 

Rückstandsanalytik, Frau Abgeordnete, ist zur 
Zeit noch in rascher Entwicklung begriffen. Im Bun-
desgesundheitsamt werden zur Zeit Überlegungen  

darüber angestellt, ob neuere Verfahren unter Ver-
wendung von Mikrowellengeneratoren, die günsti-
ger und nicht so aufwendig wie die eben angespro-
chenen Verfahren sind, für die Rückstandsanalytik 
in Frage kommen, so daß die Massenspektrometrie 
unter Umständen schon bald bei der Rückstands-
analytik überholt sein wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Bitte! 

Frau Dr. Riedel-Martiny (SPD) : Wie viele For-
schungsvorhaben unterstützt die Bundesregierung 
zur Zeit auf diesem Gebiet, und wann etwa sehen Sie 
das „bald" als zeitliche Begrenzung als erreicht an? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Frau Kollegin, Sie haben zwei Zusatzfragen. Sie 
brauchen sie daher nicht in einer zu kumulieren. 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Trotzdem 
bin ich in der Verlegenheit, Herr Präsident, antwor-
ten zu müssen, daß ich über die Zahl der Forschungs-
vorhaben auf diesem Gebiet nicht Bescheid weißt. 
Aber ich will gerne schriftlich Auskunft geben und 
damit dann auch die Beantwortung der zweiten 
Frage verbinden, wie man dieses „bald" an Hand der 
Forschungsvorhaben etwas näher definieren kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die nächste Frage ist von Herrn Abgeordneten Härz-
schel eingebracht: 

Um wieviel Prozent sind die Pflegesätze in Altersheimen und 
Alterspflegeheimen in den letzten zwei Jahren gestiegen, und 
wieviel Prozent der Heiminsassen, die Rentenempfänger sind, 
müssen zusätzlich Sozialhilfe in Anspruch nehmen? 

Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr Kol-
lege Härzschel, diese Fragen lassen sich zusammen-
fassend für die Bundesebene nicht präzise beantwor-
ten, da keine umfassende Statistik darüber vorliegt. 
Die Bundesregierung ist aber durch Pflegesatzkom-
missionen, die in den Ländern die Pflegesätze geneh-
migen, darüber unterrichtet, daß die Tagessätze in 
Einrichtungen der Altenhilfe, besonders in Alten-
pflegehennen, in den letzten Jahren erheblich gestie-
gen sind. Die Anhebungen sind aber regional unter-
schiedlich, da die Kostenfaktoren nicht einheitlich 
sind. 

Für die zusätzliche Inanspruchnahme von Sozial-
hilfe durch Heimbewohner lassen sich nur beispiel-
haft Zahlen anführen. So haben 1971 in Anstalten 
zirka 57 000 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt be-
zogen. Das sind zirka 4 000 Personen mehr als 1970. 
In dieser Zahl sind aber nicht nur die über 65jähri-
gen Menschen, sondern alle in Anstalten unterge-
brachten Personen enthalten. 

Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz, 
die auch in Heimen nicht nur für ältere Menschen 
gewährt wird, ist 1971 gegenüber 1970 von zusätzlich 
8 700 Personen in Anspruch genommen worden. 
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Parl. Staatssekretär Westphal 
Auch hieraus läßt sich erkennen, daß die Zunahme 
der Sozialhilfeempfänger besonders im Pflegebereich 
eingetreten ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, muß 
nicht damit gerechnet werden, daß sich dieser Pro-
zentsatz weiter erhöht, weil erfahrungsgemäß am 
Jahresanfang neue Erhöhungen der Pflegesätze zu 
erwarten sind? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Das mag 
im Prinzip stimmen, wenngleich das in den einzelnen 
Gebieten unseres Landes unterschiedlich sein wird. 
Andererseits wird die dritte Novelle zum Bundes-
sozialhilfegesetz, die zur Zeit in diesem Haus in Ar-
beit ist, eine Regelung für die jeweilige Anpassung 
im Sozialhilfebereich bringen, und zwar zeitlich ab-
gestimmt mit den Änderungen im Rentenbereich. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hal-
ten Sie es nicht für richtig, die Verhältnisse stati-
stisch etwas stärker zu erfassen und vielleicht auch 
nach Männern und Frauen aufzuschlüsseln, um einen 
Überblick zu bekommen, wie hoch der Anteil der 
Sozialhilfeempfänger tatsächlich ist? 

Westphal, Parl, Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich halte 
das durchaus für richtig, möchte Sie allerdings dar-
auf aufmerksam machen, daß wir eine Statistik nur 
auf der Grundlage eines Gesetzes erstellen können. 
Statistiken kosten Geld, das von diesem Haus be-
willigt werden müßte. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 
— Herr Kollege, Ihr Fragerecht ist verbraucht. 

Härzschel (CDU/CSU) : Ich habe zwei Fragen ge-
stellt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben beide Zusatzfragen gestellt. 

(Abg. Seiters: Es sind zwei Fragen!) 

— Die zweite Frage des Herrn Abgeordneten Härz-
schel wird noch aufgerufen. 

Bitte! 

Gerster (Mainz) (CDU / CSU) : Herr Staatssekre-
tär, gestehen Sie mir zu, daß die Steigerung der 
Pflegesätze in Altersheimen in den vergangenen 
zwei, drei Jahren in einem Mißverhältnis zu der 
Steigerung der Renten stehen, daß demzufolge der 
Besitzstand, den die Insassen von Altersheimen vor 
etwa drei, vier Jahren noch hatten, heute nicht mehr 
in diesem Umfang gegeben ist, 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich muß 
Ihnen zugestehen, daß es in diesem Bereich bei den 
Pflegesätzen eine erhebliche Steigerung gegeben 
hat. Andererseits müssen Sie in Ihre Gesamtüber-
legung einbeziehen — das ist schon ein Teil der 
Antwort auf die zweite Frage, die Herr Härzschel 
gestellt hat —, daß nur 4 % der über 65jährigen 
Bürger in unserem Lande in Heimen wohnen. Der 
überwiegende Teil unserer über 65jährigen, unserer 
alten Menschen, ist nicht in Heimen untergebracht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe nun Frage 12 des Herrn Abgeordneten 
Härzschel auf, die teilweise schon in die Beantwor-
tung einbezogen war: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Situation der Heim-
insassen, deren Rente nach einem vollen Arbeitsleben nicht aus-
reicht, den Pflegesatz zu zahlen, und die dann ihre persönlichen 
Bedürfnisse von dem geringen Taschengeld der Sozialhilfe be-
streiten müssen, und hält es deshalb die Bundesregierung nicht 
lur notwendig, denjenigen, die neben der Rente Sozialhilfe be-
anspruchen müssen, wenigstens einen Teil ihrer Rente von der 
Anrechnung freizustellen? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich will 
das, was ich eben in der Antwort auf eine Zusatz-
frage gesagt habe, gleich noch etwas konkretisieren. 
Wir haben zur Zeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land etwa 7,9 Millionen über 65 Jahre alte Men-
schen. Weniger als 4 % von ihnen wohnen in Alten-
wohnheimen, Altenheimen, Altenpflegeheimen und 
Altenkrankenheimen. 

Die anhaltende Steigerung der Tagessätze in den 
Einrichtungen der Altenhilfe hat die Bundesregie-
rung veranlaßt, verschiedene Möglichkeiten der 
Lösung dieses Problems zu überdenken. Sie betref-
fen verschiedene Gesetzgebungsbereiche, z. B. die 
Reichsversicherungsordnung und das Bundessozial-
hilfegesetz. Die Vorhaben bedürfen jedoch — das 
muß man hier so sagen — noch sehr sorgfältiger 
Überprüfung. 

Eine generelle Freilassung eines Teils der Rente 
im Rahmen der Sozialhilfe führt, Herr Kollege 
Härzschel, zu einer nach unserer Vorstellung über-
holten Gruppenfürsorge zurück und damit zu un-
erwünschten Ergebnissen. Nutzen aus dieser Rege-
lung zögen nur diejenigen, deren Rente den voll ein-
zusetzenden Betrag überschreitet; benachteiligt wä-
ren dann wieder die Personen mit geringen Ren-
ten. Das kann eigentlich wohl nicht der Sinn Ihrer 
Überlegung und Ihres Vorschlags sein. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie nicht mit mir der Auffassung, daß durch diese 
Entwicklung dann der Gedanke der Eigenvorsorge 
ausgehöhlt und die Bereitschaft sinken wird, zu-
sätzlich etwas für die Alterssicherung zu tun, wenn 
ein Rentner nach einem Arbeitsleben, in dem er 
Eigenvorsorge geleistet hat, feststellen muß, daß er 
seine persönlichen Bedürfnisse von einem Taschen-
geld bestreiten muß? 
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Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich möchte 
zunächst sagen, daß ich glaube, wir haben alle da-
für Sorge zu tragen, daß die Vorstellung, welchen 
Sinn die Sozialhilfe hat und welche Aufgabe sie 
erfüllt, in unserem Volk noch mehr und bessere 
Verankerung findet. Es handelt sich ja nicht darum, 
Almosen zu verteilen, sondern darum, daß Menschen 
— unabhängig von der Frage, ob sie aus eigener 
Veranlassung oder ohne eigene Schuld in Not ge-
raten sind — einen Rechtsanspruch auf Hilfe haben. 
Dies ist, glaube ich, ein gewichtiger Gesichtspunkt, 
den man in einer solchen Diskussion zuerst nennen 
muß. 

Ein zweiter Gesichtspunkt ist der, daß wir tat-
sächlich vor der Frage stehen, uns im Hinblick auf 
die Entwicklung neue und andere Lösungen ein-
fallen lassen zu müssen. Aber auch Sie werden mir 
sicher zugestehen, daß es hierbei außerordentlich 
schwierig ist, die Antworten vorwegzunehmen und 
schon zu sagen, welcher der Wege der richtige ist. 
Ich kann von mir und vom BMJFG sagen, daß wir 
den Weg zurück zur Gruppenfürsorge nicht für den 
richtigen halten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kann 
ich Ihrer Antwort entnehmen, daß die Bundesregie-
rung bereit ist, im Rahmen der Novellierung des 
Sozialhilfegesetzes und in Gesprächen mit den Län-
dern zu prüfen, inwieweit eine Hilfe für diesen Per-
sonenkreis gegeben werden kann oder wie, wenn 
Sie keine Gruppenfürsorge wollen, insgesamt der 
Versuch unternommen werden kann, eine Lösung 
dieses Problems zu finden? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Diese 
Fragen stehen nicht nur im Zusammenhang mit den 
Beratungen über die dritte Novelle zum BSHG, die 
zur Zeit in diesem Hause geführt werden, zur De-
batte. Kollegen, die in dem entsprechenden Fach-
ausschuß tätig sind, werden Ihnen das sicher be-
stätigen. 

Für uns ist die Frage genereller gestellt, zumal 
sie auch im Zusammenhang mit anderen Überlegun-
gen steht. 

Im übrigen sind auch die Fachorganisationen 
— nicht nur auf Grund unserer Anregung, sondern 
auch durch eigenes Handeln — dabei, Lösungsvor-
schläge zu erarbeiten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Gansel. 

Gansel (SPD) : Herr Staatssekretär, habe ich Sie 
wenigstens insofern richtig verstanden, als die 
Bundesregierung doch Initiativen, wie sie vom Land 
Hamburg und von der Stadt Frankfurt entwickelt 
worden sind, positiv gegenübersteht, Initiativen, die 
so aussehen, daß die Bewohner von Altersheimen  

und Pflegeheimen etwa 10% ihrer Rente zur eige

-

nen Verfügung behalten können? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich halte 
die Lösung, die in diesen Städten gefunden worden 
ist, für interessant. Sie ist auf der Basis des gelten-
den Sozialhilferechts möglich. Wir beobachten die 
Entwicklungen mit Interesse. 

Als eine umfassende Lösung des Problems kann 
man das wohl noch nicht ansehen; es ist einfach 
ein Hineinstoßen in einen Bereich, in dem die gro-
ßen Lösungen wohl noch eine Weile — wenn es 
auch nicht schön ist, das so zu sagen -- auf sich 
warten lassen werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie mir dann, wenn Sie ausführen, daß nur 
4 % dieser älteren Menschen in Heimen sind, we-
nigstens zugestehen, daß sich die Dringlichkeit die-
ses Problems an einzelnen Härtefällen ausrichtet 
und daß dies so, wie es hier geschildert wurde, un-
abhängig von der Zahl der Heimbewohner ein ganz 
vordringliches Problem  ist?  

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich will 
die Vordringlichkeit des Problems gern unterstrei

-

chen und nehme aus dieser Fragestunde mit, wie 
sehr die Abgeordneten aller Fraktionen drängen, 
in dieser Frage bald zu besseren Lösungen zu 
kommen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage 13 des Herrn Abgeordneten Dr. Abelein 
wird schriftlich beantwortet; der Fragesteller ist 
nicht im Saal. Die Antwort wird als Anlage abge-
druckt. 

Herr Staatssekretär, damit sind die Fragen aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministers für Ju-
gend, Familie und Gesundheit beantwortet. Ich 
danke Ihnen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Forschung und Technologie und für das Post- 
und Fernmeldewesen auf. Zur Beantwortung der 
Fragen steht Herr Parlamentarischer Staatssekretär 
Hauff zur Verfügung. 

Die Frage 21 ist von Herrn Abgeordneten Dr. 
Franz eingebracht. Der Herr Abgeordnete ist nicht 
im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen 22 und 23 sind von Herrn Abgeord-
neten Pieroth eingebracht. Auch der Herr Abgeord-
nete Pieroth ist nicht im Saal. Die Fragen werden 
daher schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlagen abgedruckt. 

Die Frage 24 ist von Herrn Abgeordneten Gansel 
eingebracht: 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Ist das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 

bereit, entsprechend dem Wunsch vieler Mitarbeiter der Deut-
schen Bundespost und einer Initiative der Deutschen Postge-
werkschaft von 1971, den Mitarbeitern der Deutschen Bundes-
post freizustellen, ob sie auf den Türschildern ihrer Arbeits-
räume Amtsbezeichnungen führen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das Post- 
und Fernmeldewesen: Herr Kollege, die Frage der 
Aufschrift von Türschildern ist nur ein Teil des 
Gesamtproblems, nämlich dem des innerdienstlichen 
Gebrauchs von Amtsbezeichnungen. Nach § 81 Abs. 2 
des Bundesbeamtengestzes „führt der Beamte im 
Dienst die Amtsbezeichnung des ihm übertragenen 
Amtes." Diese für alle Bundesverwaltungen verbind-
liche gesetzliche Vorschrift beinhaltet jedoch nur 
dort die Pflicht zur Führung der Amtsbezeichnung, 
wo dies angeordnet ist. 

Eine derartige generelle Anordnung über die Füh-
rung von Amtsbezeichnungen auf den Türschildern 
der Diensträume gibt es bei der Deutschen Bundes-
post nicht mehr. Eine solche Verwaltungsregelung 
ist lediglich dort geboten, wo es wegen des Publi-
kumsverkehrs notwendig wird, Aufgabenstellung und 
Verantwortlichkeit des Beamten durch Amts- oder 
Funktionsbezeichnungen zu kennzeichnen. In diesem 
besonderen Fall ist es den Beamten der Deutschen 
Bundespost nicht freigestellt, ob sie auf den Tür-
schildern ihrer Arbeitsräume entsprechende Bezeich-
nungen führen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Gansel (SPD) : Herr Staatssekretär, was halten 
Sie von Anweisungen, nach denen auf den Türschil-
dern der Dienststellenleiter, meist Beamten des hö-
heren Dienstes, der Amtstitel ausgeschrieben wer-
den soll, dagegen bei Mitarbeitern der Post, die An-
gestellte, Beamte des mittleren und des gehobenen 
Dienstes sind, eine Abkürzung ausreichend sein soll? 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das Post- 
und Fernmeldewesen: Herr Kollege, falls es eine 
solche Anordnung gibt, steht sie nicht im Einklang 
mit den Vorstellungen, die das Bundespostministe-
rium auf diesem Gebiet hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben eine weitere Zusatzfrage. 

Gansel (SPD) : Habe ich Sie richtig verstanden, 
daß Sie also Abkürzungen wie PoM, PA, PI, PO, die 
in der Post gebräuchlich sind, keinen hohen Auf-
klärungswert für das Publikum beimessen, und muß 
ich — mit Rücksicht auf die nächste Frage — Sie 
auch so verstehen, daß das Einsparen von Türschil-
dern nicht zu Gebührensenkungen im Postbereich 
führen könnte? 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das Post- 

und Fernmeldewesen: Herr Abgeordneter, ich will 
beide Fragen gerne beantworten. Zunächst zu Ihrer 
ersten Frage, ob Abkürzungen zur Aufklärung bei-
tragen können! Dies gilt nicht nur für Außenste-
hende, sondern ich habe manchmal auch das Gefühl, 
daß es innerhalb der Post vernünftig wäre, die Ab-
kürzungssucht nicht zu übertreiben. Dies zu Ihrer 
ersten Frage. 

Die zweite Frage! Ich sehe keinen Zusammenhang 
mit den beiden von Ihnen genannten Problemen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
So. — Ich rufe die Frage 25 des Herrn Abgeordneten 
Spilker auf: 

Treffen Berichte zu, daß in absehbarer Zeit mit drastischen 
Gebührenerhöhungen im Postzeitungsdienst zu rechnen ist? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das 
Post- und Fernmeldewesen: Herr Kollege, die der-
zeitigen Planungen sehen vor, die Gebühren im Post-
zeitungsdienst vom 1. Juli 1974 an zu erhöhen. Zu 
dieser Erhöhung zwingt die in diesem Dienst vor-
handene Kostenunterdeckung. Im Jahre 1973 be-
trägt bei einem Kostendeckungsgrad von rund 25 % 
die Kostenunterdeckung insgesamt über 600 Millio-
nen DM. Die Kosten werden aber nach der beab-
sichtigten Gebührenerhöhung allenfalls zu 35 v. H. 
gedeckt werden können. Eine solche Gebührener-
höhung, mit der ein Kostendeckungsgrad von 35 % 
erreicht wird, sollte deshalb nicht als drastisch be-
zeichnet werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter? — Keine. 

Dann rufe ich die Frage 26 des Herrn Abgeord-
neten Spilker auf: 

Wie stellt sich die Bundesregierung zu der von der Post-
gewerkschaft erhobenen Forderung nach Wegfall der Samstag-
zustellung, die in erheblichem Umfang die Wochenendzeitungen 
treffen würde? 

Bitte Herr Staatssekretär! 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das 
Post- und Fernmeldewesen: Herr Kollege, die Frage 
des Wegfalls der Samstagszustellung wird im Hin-
blick auf den gesamten Bereich aller zuzustellenden 
Sendungen geprüft. Die Bundesregierung ist sich 
dabei der besonderen Problematik der Zeitungszu-
stellung bewußt. Bei der Prüfung wird deshalb das 
besondere Bedürfnis der Zustellung eiliger Sendun-
gen — wie Eilbriefe und Zeitungen -- für den Fall 
zu beachten sein, daß für die übrigen Sendungen 
ein Wegfall der Samstagzustellung wegen mangeln-
den Bedürfnisses in Betracht kommen sollte. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Über-
legungen zu verweisen, die zur Zeit von den Ver-
legerverbänden bezüglich der Entwicklung eines ei-
genen Vertriebs- und Zustellungssystems angestellt 
werden. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Keine Zusatzfrage. 

Dann rufe ich die Frage 27 des Herrn Abgeordne-
ten Nordlohne auf: 

Inwieweit wird nach Auffassung der Bundesregierung durch 
eine beabsichtigte Gebührenanhebung im Postzeitungsdienst, die 
nicht mehr mögliche Postübersendung von Wochenendzeitungen 
im Falle des angestrebten Wegfalls der Postzustellung am Sonn-
abend und durch eine in diesen Tagen erfolgte Einigung von 
bundesdeutschen und ausländischen Herstellern von Zeitungs-
papier über nicht unerhebliche Preissteigerungen eine Situation 
geschalten, in der in unserem Bundesgebiet die Bürger auf eine 
Versorgung mit differenzierten Informationen verzichten müssen 
und statt dessen gegebenenfalls ein „lokales Monopolblatt" als 
Informationsguelle vorfinden, wodurch die Freiheit der Presse 
und die Vielfalt der Informationen in Frage gestellt werden 

müssen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das Post- 
und Fernmeldewesen: Herr Kollege, die zum 
1. Juli 1974 beabsichtigte Gebührenerhöhung im 
Postzeitungsdienst, die bei der Beantwortung der 
beiden Fragen des Kollegen Spilker ja bereits ange-
sprochen wurde, kann nach Auffassung der Bundes-
regierung nicht zu der von Ihnen gefürchteten Situa-
tion führen. Die von Ihnen im Zusammenhang mit 
der Samstagszustellung angestellten Überlegungen 
unterstellen, daß eine Entscheidung gegen die Sams-
tagszustellung bereits gefallen ist. Richtig ist aber, 
daß die Frage der Samstagszustellung lediglich ge-
prüft wird und die Prüfung das Bedürfnis der Zu-
stellung von Tageszeitungen berücksichtigt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Nordlohne (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
müßten Sie, wenn eine Prüfung ein negatives Er-
gebnis hat was anzunehmen ist —, meine Befürch-
tung als begründet bezeichnen, und müßte dieser 
Befürchtung dann nicht durch entsprechende Maß-
nahmen Rechnung getragen werden? 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das Post- 
und Fernmeldewesen: Es ist völlig unbestritten, und 
wir haben dies auch in den Gesprächen mit den Ver-
legerverbänden von uns klar gesagt, daß wir in 
dieser Frage eine Lösung anstreben, die nicht zu 
einer wesentlichen Verschlechterung der Versor-
gung der Bevölkerung führt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 28 des Herrn Abgeordneten 
Rollmann auf: 

Aus welchem Grund hat der Bundesminister für das Post- 
und Fernmeldewesen bisher keine Befragung der Postkunden 

etwa nach dem Vorbild der österreichischen Bundespost 
vorgenommen, inwieweit diese noch auf die Sonnabendzustel-

luns angewiesen sind? 

Herr Staatssekretär! 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beine Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das Post- 
und Fernmeldewesen: Herr Kollege Rollmann, im 

Zusammenhang mit den Untersuchungen über einen 
möglichen Wegfall der Samstagszustellung wurden 
bereits im Jahre 1971 im Bereich der Deutschen Bun-
despost Repräsentativerhebungen durch Meinungs-
forschungsinstitute durchgeführt. Deren Ergebnis 
sprach weder klar für den Wegfall noch eindeutig 
für die Beibehaltung. Es zeigten sich, wie zu erwar-
ten war, erhebliche, strukturell bedingte Unter-
schiede. So stand einer weitgehenden Bereitschaft 
zum Verzicht im privaten Bereich und in Wirtschafts-
zweigen mit Fünftagewoche die Forderung nach 
Beibehaltung z. B. in vielen mittelständischen Beru-
fen gegenüber. 

Unabhängig davon wurde — einmal von der Hy-
pothese mangelnden Bedürfnisses ausgehend — im 
Sommer dieses Jahres in Hamburg eine postinterne 
Untersuchung der personellen, betrieblichen und 
wirtschaftlichen Probleme eingeleitet, die sich mit 
dem Wegfall der Samstagszustellung ergeben wür-
den. Die Ergebnisse dieser Untersuchung liegen noch 
nicht vor. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Rollmann (CDU/CSU) : Wie erklären Sie es sich 
dann, Herr Staatssekretär, daß gerade die Postge-
werkschaft in Hamburg für eine solche Befragung 
der Postkunden eintritt? 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie und für das Post- 
und Fernmeldewesen: Es ist nicht Sache der Bundes-
regierung, Gewerkschaften Zeugnisse auszustellen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage. 

Herr Staatssekretär, die Frage des Herrn Abge-
ordneten Dr. Schweitzer wird auf Wunsch des 
Fragestellers schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich danke Ihnen. Damit sind die Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Forschung 
und Technologie und für das Post- und Fernmelde-
wesen beantwortet. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Bildung und Wissenschaft. Zur Be-
antwortung der Fragen steht Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär Zander zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 30 des Herrn Abgeordneten 
Stahl (Kempen) auf: 

 as kann die Bundesregierung tun, um den Absolventen der 
Pädagogischen Hochschulen mit dem Ausbildungsstand eines 
Diplompädagogen bessere Berufs- und Einsatzmöglichkeiten zu 
e röffnen, da zur Zeit kein klares Berufsbild und auch keine 
eindeutige Richtlinie für deren Beschäftigung bei Bundesbehör-
den bestehen? 

Herr Staatssekretär! 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Herr Kollege Stahl, 
die Berufs- und Einsatzmöglichkeiten für Absolven-
ten der pädagogischen Hochschulen, die nur die 
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Parl. Staatssekretär Zander 
Diplomprüfung, nicht jedoch die Staatsprüfung für 
das Lehramt abgelegt haben, sind sehr begrenzt, 
weil die für den Schuldienst erforderliche Ausbil-
dung anders verläuft als das mit dem Diplom ab-
geschlossene Studium der Pädagogik. Insbesondere 
fehlen den Diplompädagogen die schulpraktische 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst und beide 
Staatsprüfungen für das Lehramt. Daher können 
die Diplompädagogen im Schuldienst nicht verwen-
det werden. 

Die Bundesregierung kann in dieser Hinsicht nicht 
einwirken, weil die Zuständigkeit für Fragen der 
Beschäftigung geeigneter Personen im Schuldienst 
ausschließlich bei den einzelnen Bundesländern liegt. 
Eine Beschäftigung der Diplompädagogen im öffent-
lichen Dienst der Schulverwaltungen wird ebenfalls 
dadurch erschwert, daß ,den Diplompädagogen die 
beiden Staatsprüfungen fehlen und insofern die 
Laufbahnvoraussetzungen nicht erfüllt werden, wie 
durch die Tatsache, daß auch in der Schulverwaltung 
hauptsächlich solche Pädagogen gebraucht werden, 
die nicht nur wissenschaftliche Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Pädagogik, sondern auch praktische 
Schulerfahrungen als Lehrer bzw. Schulleiter be-
sitzen. Dies gilt auch für eine Tätigkeit bei obersten 
Bundesbehörden, wo die Verwendungsmöglichkeiten 
für Pädagogen ohnehin relativ gering sind. 

Die Bundesregierung hält es nicht für sinnvoll, 
neue Ausbildungsgänge einzurichten und für deren 
Absolventen nachträglich Beschäftigungsmöglichkei-
ten zu schaffen, sofern nicht von vornherein ein ent-
sprechender Bedarf an Fachkräften dieser Richtung 
vorhanden ist oder sich in der Entwicklung deutlich 
abzeichnet. Dem bisher erkennbaren Bedarf ent-
sprechend sind die Diplompädagogen in dem Katalog 
der „Verordnung über die Beamten in Laufbahnen 
besonderer Fachrichtungen" nicht enthalten, in dem 
diejenigen Berufe aufgeführt sind, deren Angehörige 
auch ohne vollständige Erfüllung der Laufbahnvor-
aussetzungen in den öffentlichen Dienst übernom-
men werden können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Kollege! 

Stahl (Kempen) (SPD) : Herr Staatssekretär, wäre 
es nicht zweckmäßig, den jungen Leuten, die diesen 
Berufsweg einschlagen, einmal ganz klar darzustel-
len, daß sie in ihrem gewählten Berufsbereich vor 
allem auch im öffentlichen Dienst sehr schlechte Be-
rufsmöglichkeiten haben? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Ich würde das als 
eine ganz wichtige Aufgabe der allgemeinen Bil-
dungsberatung ansehen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Stahl (Kempen) (SPD) : Wäre es nicht richtig, daß 
auch der Minister für Bildung und Wissenschaft die-
ses Problem einmal mit den Länderministern erör-

tert, um die jungen Leute, um die es hier geht, vor 
Schaden zu bewahren? 

Zander, Parl. Staatssekretär 'beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Ich will diese Anre-
gung gerne aufgreifen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 32 des Herrn Abgeordneten Till-
mann auf: 

Sieht auch die Bundesregierung die Gefahr, daß ein schon 
zugelassener, aber vor Studienbeginn zum Wehrdienst einberu-
tener Studienbewerber, der nach Beendigung der Dienstzeit ent-
sprechend der Rechtsverordnung zur Durchführung des Staats-
vertrags über die Vergabe von Studienplätzen erneut die Zu-
teilung eines Studienplatzes beantragen muß, das Opfer eines 
in § 12 Abs. 3 Satz 2 dieser Rechtsverordnung vorgesehenen 
Losentscheids werden kann? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Herr Kollege Till-
mann, Ihre Frage beantworte ich wie folgt. Die zur 
Durchführung des Staatsvertrages über die Vergabe 
von Studienplätzen von den Ländern erlassenen 
einheitlichen Rechtsverordnungen sehen vor, daß 
u. a. Bewerber, die eine Dienstpflicht nach Art. 12 a 
Abs. 1 oder 2 des Grundgesetzes erfüllt haben, vor-
weg zugelassen werden. Zu diesem Kreis der be-
vorzugt Zuzulassenden gehören u. a. diejenigen, die 
vor Dienstantritt einen Studienplatz erhalten haben, 
das Studium aber wegen des Wehrdienstes nicht 
beginnen konnten. Die Zuteilung der verfügbaren 
Studienplätze an diesen Bewerberkreis erfolgt nach 
§ 12 Abs. 3 der obengenannten Rechtsverordnungen 
erst dann durch Losentscheid, wenn die Festlegung 
einer Rangfolge zwischen den bevorzugt zuzulassen-
den Bewerbern erforderlich ist, insbesondere dann, 
wenn die Zahl der vorweg zuzulassenden größer ist 
als die Zahl der verfügbaren Studienplätze. Ich kann 
Ihnen aber sagen, daß der Fall, auf den Ihre Frage 
abzielt, bisher noch nicht eingetreten ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage! 

Tillmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie 
interpretiert die Bundesregierung die in § 12 Abs. 2 
der besagten Rechtsverordnungen gebrauchte For-
mulierung, daß der Bewerber sich zum nächstmög-
lichen Termin nach der Beendigung seines Dienstes 
beworben haben muß? Bedeutet das, daß er erst nach 
Beendigung seiner Dienstzeit einen Antrag stellen 
kann? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Ich kann Ihre Frage, 
was die Auslegung dieses Abs. 2 des § 12 angeht, 
im Augenblick nicht beantworten, werde sie aber 
prüfen lassen und teile Ihnen die Antwort gern 
schriftlich mit. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 33 des Abgeordneten Tillmann 
auf: 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Wird die Bundesregierung ihren Einfluß geltend machen, daß 

die Rechtsverordnung zum Staatsvertrag dahin gehend ergänzt 
wird, daß dem schon zugelassenen, dann aber einberufenen Be-
werber „sein" Studienplatz bis zur Beendigung des Wehrdienstes 
erhalten bleibt? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Die Bundesregierung 
ist der Auffassung, daß diesem Bewerberkreis durch 
die Absolvierung des Wehrdienstes bei der Studien-
platzvergabe keine ungerechtfertigten Nachteile ent-
stehen dürfen. In Anbetracht der Knappheit der ver-
fügbaren Studienplätze bleibt jedoch die in den 
Rechtsverordnungen der Länder vorgeschriebene 
Regelung die einzige Möglichkeit, dieser Gruppe von 
Studienbewerbern die erforderlichen Studienplätze 
zu erhalten und auf diese Weise ihren berechtigten 
Interessen gerecht zu werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage. Ich rufe die Frage 34 des 
Herrn Abgeordneten Dr. Fuchs auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Feststellung des Deut-
schen Studentenwerks, daß sich der Fehlbetrag zwischen dem 
Bedarfssatz und den Studienkosten auf 240 DM erhöht hat? 

Herr Staatssekretär, haben Sie gegebenenfalls 
eine Gesamtantwort für die kommenden Fragen 
vorbereitet? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Nein. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie wollen also jede Frage einzeln beantworten. 
Bitte schön! 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Herr Kollege Dr. 
Fuchs, die Bundesregierung ist gemäß § 35 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes und in Überein-
stimmung mit der Entschließung des Deutschen Bun-
destages vom 14. Juni 1973 derzeit damit befaßt, zu 
überprüfen, wie die im Jahre 1971 im Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz festgesetzten Bedarfssätze 
und Freibeträge an die inzwischen eingetretene Ent-
wicklung anzupassen sind. Über das Ergebnis wird 
sie dem Deutschen Bundestag ' berichten. Vor Ab-
schluß dieser Arbeiten kann sie zu dem notwendigen 
Umfang der Anpassung und damit auch zu einem 
Differenzbetrag zwischen Bedarfssatz und Studien-
kosten keine Aussage machen. 

Zu den Angaben des Deutschen Studentenwerks 
ist generell anzumerken, daß dieses den Bedarf der 
Studierenden stets hoch angesetzt hat. So hat es in 
seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes im Jahre 1970 
statt des dort vorgesehenen Bedarfssatzes von 420 
DM für den außerhalb des Elternhauses unterge-
brachten Studenten einen Betrag von 520 DM ge-
fordert. Der Deutsche Bundestag hat damals einmü-
tig den Betrag von 420 DM beschlossen. Später hat 
das Bonner Studentenwerk nach eigenen Untersu-
chungen für Bonn den wünschenswerten monatlichen 
Durchschnittsbetrag im Wintersemester 1971/72 auf 
479 DM beziffert. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
 Herr Abgeordneter. 

Dr. Fuchs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, da 
auch von Ihnen nicht in Abrede gestellt wird, daß 
eine Differenz zwischen dem Bedarfssatz und den 
Studienkosten besteht, wie beurteilen Sie in diesem 
Zusammenhang die Tatsache, daß diese Differenz 
größer wird und dadurch gerade Studenten aus ein-
kommensschwachen Schichten offensichtlich in zu-
nehmendem Maße gezwungen werden, durch zusätz-
liche Werkarbeit sich diese Differenz hinzuzuerwer-
ben und dadurch die Studienzeit automatisch ver-
längern müssen? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Herr Kollege 
Fuchs, die Bundesregierung hat wiederholt er-
klärt, daß sie hierin ein schweres Problem sieht, 
und ihre Absicht bekundet, dem Hohen Haus in 
Kürze einen Vorschlag zur Verbesserung der Situa-
tion vorzulegen. Sie wissen, daß wir im Herbst, wie 
es heißt, diesen Bericht über unsere Vorschläge 
vortragen wrerden. 

(Abg. Gerster [Mainz] : Welchen Herbst?) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weiteren Zusatzfragen zu dieser Frage? — 
Herr  Abgeordneter Ey! 

Ey (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, zu welchem 
Termin gedenkt die Bundesregierung den fälligen I 
Bericht gemäß § 35 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes vorzulegen? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Die Bundesregierung 
hat gemäß § 35 die Sätze zu prüfen. Sie hat nach 
dieser Bestimmung keinen Bericht vorzulegen. Den 
Bericht hat sie vorzulegen nach der Entschließung 
des Deutschen Bundestags vom 14. Juni 1973. Die 
Bundesregierung wird, wie dort vorgesehen ist, im 
Herbst diesen Bericht vorlegen 

Die Definition des Begriffs „im Herbst" hat uns 
im Ausschuß ja schon verschiedentlich beschäftigt, 
Herr Kollege Dr. Fuchs. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 35 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Fuchs auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Forderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz in zunehmendem Maße aus 
Mitteln der Sozialhilfe aufgestockt werden muß? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Der Bundesregierung 
ist bekannt, daß zunehmend Auszubildende, die 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz erhalten, zusätzlich Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen. Der Grund hierfür liegt insbesondere darin, 
daß das Bundessozialhilfegesetz — im Gegensatz zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz, das im wesent-
lichen nur pauschalierte Leistungen und Leistungs-
voraussetzungen kennt — den Bedarf weitgehend 
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Parl. Staatssekretär Zander 
individuell ermittelt und damit laufend Kostenstei-
gerungen berücksichtigt. Auch die Regelsätze für 
den Lebensunterhalt werden in kürzeren Abständen 
an die wirtschaftliche Entwicklung angepaßt. Von 
erheblicher Bedeutung ist zudem, daß Sozialhilfe 
auch für Angehörige, z. B. Kinder des Auszubilden-
den, geleistet wird, für die Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz überhaupt nicht 
erbracht werden können. 

Die neuerdings vermehrte Inanspruchnahme der 
Sozialhilfe ist aber auch darauf zurückzuführen, daß 
der Rechtsanspruch auf die zusätzlichen Leistungen 
nach dem Bundessozialhilfegesetz derzeit in den 
Massenmedien vielfach erörtert worden ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Fuchs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, be-
weist nicht gerade die Tatsache — die Sie selbst 
eben bestätigt haben —, daß in zunehmendem Maße 
Sozialhilfe in Anspruch genommen werden muß, daß 
der Förderungssatz offensichtlich zu gering ist? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Diese Tatsache deutet 
darauf hin, ja. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Fuchs (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wie 
beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Tat-
sache, daß sich die Sozialhilfe, die von den Land-
kreisen und den Gemeinden getragen wird, auf die 
ohnehin sehr prekäre Finanzsituation von Land-
kreisen und Gemeinden auswirkt? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Kollege Dr. Fuchs, 
wenn Sie damit meinen, daß es im Grunde Aufgabe 
des Ausbildungsförderungsgesetzes wäre, diesen 
Teil des notwendigen Unterhalts von Auszubilden-
den abzudecken, gebe ich Ihnen recht. Sie wissen 
— das geht ja aus den vielfältigen Erörterungen der 
letzten Zeit und aus meiner Antwort auf Ihre Frage 
vorhin hervor , daß die Bundesregierung zur Zeit 
bemüht ist, Lösungsvorschläge zu unterbreiten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Seiters. 

Seiters (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie be-
urteilt die Bundesregierung die Feststellung des 
Deutschen Studentenwerks, daß der Abstand zwi-
schen den Freibeträgen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz und den tatsächlichen Le-
benshaltungskosten beim Vier-Personen-Arbeitneh-
mer-Haushalt stetig größer wird? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Ich möchte nicht zu 
einzelnen Sätzen, die hier in der Diskussion sind, 

Stellung nehmen, weil das gewissermaßen einen 
Vorgriff auf das darstellen würde, was die Bundes-
regierung in diesem Herbst dem Parlament vor-
schlagen wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine letzte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Gerster. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie mir zugestehen, daß die Bestimmungen 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes fast sinn-
los wirken, wenn die Bedarfssätze im Vergleich zu 
den Lebenshaltungskosten so niedrig festgesetzt 
sind, daß darüber hinaus noch Sozialhilfe beantragt 
werden muß? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Ich bin der Meinung, 
daß die Sätze, die hier vorgesehen sind, so sein 
müssen, daß sie jedenfalls im normalen Fall eine 
ausreichende Sicherung des Lebensstandards der 
Auszubildenden garantieren können, ohne daß So-
zialhilfe in Anspruch genommen werden muß. Aber 
ich bin nicht der Meinung, daß dieses Gesetz, das 
in zweijährigen Abständen eine Überprüfung der 
Freibeträge, der Vomhundertsätze und der Bedarfs-
sätze vorsieht, nun gewissermaßen dynamisiert wer-
den sollte. Ich glaube, der Gesetzgeber hat bei der 
Verabschiedung dieses Gesetzes im Auge behalten, 
daß jeweils unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse, der Einkommensverhältnisse, 
der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindex 
eine politische Überprüfung vorgenommen werden 
sollte. Und die ist zur Zeit innerhalb der Bundes-
regierung in der Diskussion. Wir werden darüber 
in sehr kurzer Zeit hier berichten können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die beiden Fragen 36 und 37 der Frau Abgeord-
neten Benedix werden schriftlich beantwortet, auch 
wenn sie inzwischen auf Zusatzfragen hier öffent-
lich beantwortet worden sind. Die Antworten wer-
den als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 38 des Herrn Abgeordneten 
Gerster (Mainz) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, die Einkommensgrenze im Bun-
desausbildungsförderungsgesetz zu erhöhen, da infolge der in-
flationsbedingten Lohnsteigerungen, die keine Realeinkommens-
erhöhungen bedeuten, Personen bereits aus der Ausbildungs-
förderung herausgehalten sind oder in geringerem Umfang ge-
fördert werden, deren Einkommenssituation sich in keiner Weise 
gebessert hat? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Darf ich bitten, die 
beiden Fragen des Herrn Abgeordneten Gerster ge-
meinsam beantworten zu dürfen? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich nehme an, der Fragesteller ist einverstanden, 
zumal ein Teil der Problematik dieser Fragen schon 
durch eine Zusatzfrage eingebracht ist: 

Ist die Bundesregierung gleichzeitig bereit, die Bedarfssätze 
im Bundesausbildungsförderungsgesetz, die den in Aasbildung 
stehenden Personen gewahrt werden, zu erhöhen, da diese in-
folge Steigerung der Lebenshaltungskosten nicht mehr zur Be-
streitung des Lebensunterhalts ausreichen? 
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Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Nach § 35 des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes und in Übereinstim-
mung mit dem Ersuchen des Deutschen Bundestages 
vom 14. Juni 1973 wird die Bundesregierung in Kürze 
einen Bericht zur Frage der Anpassung nach § 35 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes vorlegen, in 
dem sie u. a. die Entwicklung der Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse sowie der Lebenshaltungs-
kosten darstellen und ihre hierauf bezogenen Über-
legungen zur Anpassung der Bedarfssätze und Frei-
beträge einschließlich der damit verbundenen Auf-
wendungen erläutern wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir die Mitteilung von zwei Ämtern für 
Ausbildungsförderung bestätigen, daß infolge der 
inflationären Entwicklung und der Lohnsteigerun-
gen, die auf der Inflation beruhen, vom Sommer-
semester 1972 zum Sommersemester 1973 20 % der 
damals Geförderten aus der Ausbildungsförderung 
herausgefallen sind, obwohl wesentliche Einkom-
mensverbesserungen nicht festzustellen sind? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Ich kann Ihnen diese 
Tatsache nicht bestätigen. Ich möchte aber in diesem 
Zusammenhang auf eine Regelung des Ausbildungs-
förderungsgesetzes hinweisen, die nach meiner 
Überzeugung in der Debatte zu wenig beachtet wird, 
nämlich darauf, daß die Einkommenssteigerungen im 
Regelfalle, etwa bei einer Familie mit zwei Kindern, 
nur zu 50 % angerechnet werden, so daß der Gesetz-
geber hier schon eine gewisse Bremse gegen Ent-
wicklungen der Art eingebaut hat, wie Sie sie hier 
dargestellt haben. Aber die einzelnen Angaben, auf 
die Sie sich beziehen, kann ich Ihnen nicht bestäti-
gen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Wären Sie bereit, 
Herr Staatssekretär, diese Angaben zu überprüfen 
und mir das Ergebnis nach Ihren Erkenntnissen 
schriftlich mitzuteilen, und wären Sie weiter bereit, 
zur Kenntnis zu nehmen, daß über die 20 %, die 
ich aus diesen zwei Ausbildungsförderungsämtern 
kenne, eine viel größere Zahl zwar nicht aus der 
Ausbildungsförderung herausfällt, aber, relativ ge-
sehen, doch weniger gefördert wird? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Unabhängig davon, 
daß die Zahl zunimmt und auch die Aufwendungen 
sehr stark steigen — was den zweiten Teil Ihrer 
Frage betrifft —, bin ich gern bereit, wenn Sie mir 
vielleicht im Anschluß an die Fragestunde die ent-
sprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen wür-
den, diese Frage zu untersuchen und Ihnen einen 
schriftlichen Bescheid zukommen zu lassen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Danke! 

Der Herr Abgeordnete Schedl hat seine Frage zu-
rückgezogen. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft 
beantwortet. Herr Staatssekretär, ich danke Ihnen. 

Ich komme zum Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Finanzen. Zur Beantwortung der Fragen 
steht der Parlamentarische Staatssekretär Herms-
dorf zur Verfügung. 

Die erste Frage ist die Frage 62. Sie ist vom Herrn 
Abgeordneten Freiherr von Fircks eingebracht wor-
den: 

Erwägt die Bundesregierung, im Rahmen der weiteren Ver-
handlungen mit der „DDR" über finanzielle und wirtschaftliche 
Fragen auch nach Möglichkeiten zu suchen, Grundlagen dafür 
zu schaffen, daß Leistungen aus Reichsmark-Lebensversiche-
rungen an Personen mit Wohnsitz in der „DDR" bzw. Berlin 
(Ost) gezahlt werden können? 

Herr Staatssekretär! 	  

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Abgeordneter, Grund-
lage der mit der DDR bereits aufgenommenen Ver-
handlungen über den nichtkommerziellen Zahlungs-  
und Verrechnungsverkehr ist Ziffer 2 Nr. 11 des 
Zusatzprotokolls zum Vertrag über die Grundlagen 
der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR. Ziffer 2 Nr. 11 des Zusatz-
protokolls lautet: 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deut-
sche Demokratische Republik werden im Inter-
esse der beteiligten Menschen Verhandlungen 
zur Regelung des nichtkommerziellen Zahlungs-  
und Verrechnungsverkehrs aufnehmen. Dabei 
werden sie im gegenseitigen Interesse vorran-
gig für den kurzfristigen Abschluß von Ver-
einbarungen unter sozialen Gesichtspunkten 
Sorge tragen. 

Die zu erstrebende Normalisierung des Zahlungs-  
und Verrechnungsverkehrs betrifft nur Zahlungs-  
und Transfervorgänge, die sich aus den bestehenden 
Rechtsverhältnissen ergeben. Diese Voraussetzung 
liegt hier bei Ihrer Frage nicht vor. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, verstehe ich richtig, daß in der DDR ein 
Anspruch der ehemals Lebensversicherten nicht 
anerkannt wird und deswegen die Voraussetzungen 
für eine Regelung dieser Frage nicht vorliegen? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Nein. Ich habe gesagt, daß es 
sich hier nur um Zahlungs- und Verrechnungsver-
kehr im Transferverkehr handelt, und nur dies ergibt 
sich aus dem von mir zitierten Zusatzprotokoll zum 
Vertrag. Die Frage, die Sie anschneiden, kann hier 
nicht eingebettet werden; denn sie ist eine Frage der 
Kriegsfolgelasten, und die Bundesrepublik steht auf 
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dem Standpunkt, daß die Kriegsfolgelasten eine 
Frage beider deutscher Staaten sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine letzte Zusatzfrage. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, sehen Sie außerhalb dieser Absichtserklä-
rung, nach der hier keine Hilfe gewährt werden 
kann, eine Möglichkeit, dahin zu kommen, daß die 
DDR, die die Vermögen der Lebensversicherungs-
gesellschaften enteignet hat, diese dann von sich aus 
übernimmt und sich doch noch bereit erklärt, die 
Anspruchsberechtigten nach unserer Rechtsauffas-
sung zu befriedigen? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Nach den jetzigen Verhand-
lungen sehe ich keine Möglichkeit, zu einem Ansatz-
punkt zu kommen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
sich und mir den Widerspruch in dieser Frage er-
klären, der darin liegt, daß einerseits weitere Ver-
handlungen gefordert werden, andererseits aber die 
Existenz des Verhandlungspartners dadurch in Frage 
gestellt wird, daß er in Gänsefüßchen erscheint und 
damit die verspätete vorgebliche Zustimmung der 
Opposition zu den Verträgen zurückgenommen 
wird? 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD.) 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Abgeordneter, obwohl 
Sie recht haben, ist es nicht meine Aufgabe, hier 
politische Interpretationen zu geben, die nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Frage stehen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 63 des Herrn Abgeordneten 
Hauser auf: 

Von welchem Zeitpunkt an soll der vom Bundesfinanzminister 
entworfene Erlaß über die umsatzsteuerliche Behandlung von 
Sachzuwendungen und sonstigen Leistungen an Arbeitnehmer 
(vgl. Handelsblatt vom 6. April 1973, S. 16) wirksam werden? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Kollege Hauser, ich 
kann Ihnen im Augenblick noch nicht sagen, zu wel-
chem Zeitpunkt und mit welchem Inhalt das Rund-
schreiben des Bundesministers der Finanzen betref-
fend die umsatzsteuerliche Behandlung von Sach-
zuwendungen und sonstigen Leistungen an Arbeit-
nehmer herausgegeben wird. Die noch ausstehenden 
abschließenden Erörterungen über den Erlaßentwurf 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder und 
den Spitzenverbänden der Wirtschaft sowie den Ge-
werkschaften sind verschoben worden, weil die in 
diesem Zusammenhang entscheidende Rechtsfrage 
dem Bundesfinanzhof in einem Revisionsverfahren 
vorliegt. Der Bundesfinanzhof wird voraussichtlich 
noch in diesem Jahr über diese Frage entscheiden. 

Unter diesen Umständen kann ich noch keinen Ter

-

min für die Herausgabe des Rundschreibens nennen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 64 des Herrn Abgeordneten 
Hauser auf: 

Mit welchen jährlichen Mehreinnahmen aus der Mehrwert-
steuer ist zu rechnen, wenn entsprechend dem Erlaßentwurf be-
triebliche Sozialleistungen der Mehrwertsteuer unterworfen 
werden? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Kollege Hauser, bei 
dem in Rede stehenden Rundschreiben geht es im 
Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung le-
diglich um eine einheitliche Auslegung des gelten-
den Rechts und nicht etwa darum, dem Staat Mehr-
einnahmen zu beschaffen. Mehreinnahmen können 
sich höchstens dadurch ergeben, daß einige Finanz-
ämter entgegen der Auffassung in dem Entwurf des 
Rundschreibens in Einzelfällen bisher auf die Er-
hebung der Steuer verzichtet haben. Wie hoch der 
daraus resultierende Steuerausfall sein mag, läßt 
sich mangels ausreichender Unterlagen nicht fest-
stellen. Ich bin aber sicher, daß er sich in ganz 
engen Grenzen hält. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Hauser (Bonn-Bad Godesberg) (CDU/CSU): Herr 
Staatssekretär, halten Sie es angesichts der ausge-
sprochen sozialen Komponente dieser freiwilligen 
Leistungen der Arbeitgeber nicht eher für ange-
bracht, bei einer Vereinheitlichung einen Abbau der 
Steuererhebung dort vorzunehmen, wo er nicht 
schon bisher in Einzelfällen erfolgt ist? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Die Bundesregierung ist der 
Auffassung, daß der Entwurf des Rundschreibens 
geltendes Recht wiedergibt. Da die aufgeworfene 
Rechtsfrage vom Bundesfinanzhof in Kürze entschie-
den wird, meine ich, wir sollten erst diese Entschei-
dung abwarten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Der Herr Abgeordnete Dr. Dübber und der Herr 
Abgeordnete Dr. Kunz (Weiden) haben um schrift-
liche Beantwortung ihrer eingereichten Fragen ge-
beten. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Ich rufe nunmehr die Frage 67 des Herr Abgeord-
neten Berger auf: 

Aus welchen Gründen sind die Sätze in den steuerlichen 
Reisekostenbestimmungen, an denen sich die Unternehmer der 
privaten Wirtschaft bei der Reisekostenentschädigung für ihre 
Arbeitnehmer ausrichten, ab 1. November 1973 höher als die des 
Reisekostenrechts für den öffentlichen Dienst? 

Herr Staatssekretär! 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Kollege Berger, die 
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Sätze in den steuerlichen Reisekostenbestimmungen 
und die Sätze des Reisekostenrechts im öffentlichen 
Dienst sind unterschiedlich geregelt. Die Reise-
kostensätze im öffentlichen Dienst sind nach den 
üblicherweise bei Dienstreisen anfallenden Kosten 
unter Berücksichtigung der Sparsamkeitsgrundsätze 
festgesetzt worden, die für die öffentliche Hand 
gelten müssen. Aus dieser unterschiedlichen Rege-
lung kann nicht geschlossen werden, daß in jedem 
Falle auch unterschiedliche Reisekosten gezahlt 
werden. Es bleibt vielmehr den Unternehmen über-
lassen, in welchem Umfang sie die steuerlichen 
Reisekostensätze in Anspruch nehmen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Berger (CDU/CSU) : Darf ich noch einmal konkret 
fragen: Warum sind die Sätze verschieden? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Wir haben nicht die Mög-
lichkeit, uns hinsichtlich der Reisekostensätze an 
den Unternehmen zu orientieren. Erstens sind sie 
dort sehr unterschiedlich, und zweitens kann das 
Prinzip der Sparsamkeit in der Verwaltung, das Sie 
als alter Beamter kennen, auch hier nicht verletzt 
werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Berger (CDU/CSU) : Gelten für die Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes weitergehende Grundsätze 
der Sparsamkeit als für die Bürger allgemein? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Dies habe ich nicht behaup-
tet, sondern das ist eine Auslegung von Ihnen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die nächste Frage des Herrn Abgeordneten 
Josten auf. Herr Staatssekretär wollen Sie, wenn der 
Fragesteller einverstanden ist, die beiden Fragen 
zusammen beantworten? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Ich glaube, es ist besser, 
daß ich die beiden Fragen getrennt beantworte. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Aber bitte! — Ich rufe also die Frage 68 des Herrn 
Abgeordneten Josten auf: 

Warum hat die Bundesregierung gerade die Besitzer der klei-
neren Wagen bei der neuen Kfz-Steuer erheblich höher be-
lastet? 

Herr Staatssekretär! 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Abgeordneter Josten, 
nach den Vorschlägen der Bundesregierung zur 
Kraftfahrzeugsteuerreform gibt es innerhalb jeder 
der drei neuen Steuerklassen — und nicht nur in  

der untersten -- sowohl Mehr- als auch Minder-
belastung. 

So werden in der niedrigsten Steuerklasse bis 
45 PS nach dem Fahrzeugbestand vom 1. Juli 1972 
künftig zwar 1,7 Millionen Fahrzeuge höher be-
steuert, dafür aber gleichzeitig 4,8 Millionen Fahr-
zeuge steuerlich entlastet. 

In der mittleren Steuerklasse — 46 bis 123 PS — 
sollen 5,1 Millionen Fahrzeuge künftig einer höhe-
ren, 4 Millionen einer geringeren Steuer unter-
liegen. 

Bei den Fahrzeugen mit mehr als 123 PS Motor-
leistung werden rund 400 000 Fahrzeuge belastet 
und knapp 50 000 entlastet. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, halten Sie 
es für sozial gerecht, wenn nach den Plänen, die Sie 
hier erwähnt haben, Besitzer von Kleinwagen künf-
tig in beachtlichem Umfang mehr Kfz-Steuer zahlen 
müssen, dagegen eine Anzahl Besitzer „schwerer" 
Wagen weniger Steuern zahlen? Beispielsweise wird 
die Kfz-Steuer beim Mercedes 600, wo sie bisher 
922 DM betrug, nach den Plänen der Regierung zu-
künftig nur noch 480 DM betragen. 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Kollege Josten, bei allen 
Erörterungen, die ich hinsichtlich der Kraftfahrzeug-
steuer mitgemacht habe, ist mir kein System be-
kanntgeworden, das sozusagen bis zum letzten Punkt 
Gerechtigkeit widerspiegeln würde. Ihre Annahme, 
daß die Besitzer kleinerer Fahrzeuge höher belastet 
werden, und zwar in der Mehrzahl, trifft, wie ich 
Ihnen gesagt habe, nicht zu. Nur ein Teil von ihnen 
wird mehr belastet, die Mehrzahl wird entlastet. 

Außerdem ist die Annahme falsch, daß Kleinfahr-
zeuge nur von Personen mit geringerem Einkommen 
gehalten werden. Vielmehr sind ein Großteil der 
Kleinwagen Zweit- und Drittfahrzeuge. Dies müssen 
Sie bei Ihrer Betrachtung mit berücksichtigen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilen 
Sie meine Meinung, daß durch die vorgesehene neue 
Kfz-Steuer auch viele Studenten mit Kleinwagen hart 
betroffen sind, die sicherlich nicht Besitzer von 
Zweitwagen sind? 

Hermsdorf, ParL Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Hier muß ich mich sehr vor-
sichtig ausdrücken: Es ist durchaus möglich, daß auch 
Studenten, die Autos haben, betroffen sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich die Tatsache, daß vor allen Dingen die Be- 
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sitzer großer Wagen bei dem Steuerreformvorhaben 
relativ günstig abschneiden, mit den seit dem Jahre 
1969 größer dimensionierten Dienstwagen der Bun-
desregierung in Verbindung bringen? Oder ist dieser 
Zusammenhang willkürlich? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Die Verbindung, die Sie hier 
aufzuzeigen suchen, ist eine bösartige Unterstellung. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Diese Frage ist nicht zugelassen. — Herr Abgeord-
neter Wehner! 

Wehner (SPD) : Herr Parlamentarischer *Staats-
sekretär, irre ich mich oder wollen Sie bestätigen, 
daß dies alles Fragen sind, die diesem Hause und 
seinen Beschlüssen unterliegen? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Dies ist so, Herr Abgeordne-
ter. 

(Abg. Wehner: Danke!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 69 des Herrn Abgeordneten Josten 
auf: 

Trifft es zu, daß nach Inkrafttreten der Kfz-Steuerreform ca. 
7 Millionen Autofahrer mit einer Mehrbelastung rechnen müs-
sen? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär 'beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Kollege Josten, in mei-
ner Antwort auf Ihre erste Frage hatte ich Ihnen 
bereits eine Darstellung der Mehr- und Minderbela-
stungen in den einzelnen Steuerklassen gegeben. 
Wenn man sich die Summe dieser Belastungen an-
schaut, zeigt es sich, daß nach der Kraftfahrzeug-
steuerreform fast 9 Millionen Autofahrer weniger 
Kraftfahrzeugsteuer zahlen werden und nur 7 Mil-
lionen stärker besteuert werden als bisher. Insge-
samt ist die Kraftfahrzeugsteuerreform aufkommens-
neutral. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß viele Pendler im ländlichen Raum 
durch die vorgesehene neue Kfz-Steuer — ich möchte 
das im Hinblick auf die Bemerkung des Kollegen 
Wehner sagen — besonders betroffen sind, weil sie 
ihren Wagen an allen Arbeitstagen für die Fahrt 
zum Arbeitsplatz benötigen und durch die Benzin-
verteuerung ohnehin bereits stark belastet werden? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Erstens ist mir das Problem 
der Pendler aus meinem Wahlkreis sehr gut be-
kannt. Zweitens teile ich Ihre Auffassung nicht voll. 
Drittens unterliegt die Gestaltung der Kraftfahrzeug-
steuerreform — das sage ich nochmals — den Be-
schlüssen dieses Hauses. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege Josten, wollen Sie noch eine weitere 
Zusatzfrage stellen? — Nicht. — Herr Kollege Till-
mann! 

Tillmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
die Bundesregierung der Auffassung, daß die Kraft-
fahrzeugsteuerreform — abgesehen von den so-
zialen Fragen, die sie aufwirft — konstruktionsneu-
tral in bezug auf die Kraftfahrzeugmotore ist, daß 
sie also z. B. nicht den Umweltschutz und die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigen wird? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter, die Frage steht nicht in dem 
notwendigen unmittelbaren Zusammenhang mit der 
eingebrachten Frage; ich lasse sie nicht zu. 

Ich rufe die Frage 70 der Frau Abgeordneten 
Huber auf. — Die Frau Abgeordnete Huber ist nicht 
im Saal. Daher wird die Frage schriftlich beantwor-
tet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Finanzen beantwortet. Herr 
Staatssekretär, ich danke Ihnen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Arbeit und Sozialordnung auf. Zur Beantwor-
tung der Fragen steht der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär Rohde zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 88 des Herrn Abgeordneten 
Freiherr von Fircks auf: 

Nachdem die Bundesregierung bereits vor mehr als einem hal-
ben Jahr eine Überprüfung der maßgebenden Vorschriften, die 
zu einer Kürzung des Schadensausgleichs bei Witwen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz führen, in die Wege geleitet hat 
(Stenographischer Bericht der 20. Sitzung des Deutschen Bundes-
tags vom 15. März 1973, Seite 954) frage ich, ob diese Über-
prüfung inzwischen abgeschlossen worden ist und welche Mög-
lichkeiten die Bundesregierung auf Grund des Ergebnisses dieser 

Überprüfung für eine Lösung dieses Problems sieht? 

Rohde, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Das von Ihnen, Herr 
Kollege, angesprochene Problem ist im Bundestag 
bereits erörtert worden. Der Herr Bundesarbeits-
minister hat am 5. Oktober dieses Jahres anläßlich 
der ersten Lesung des Fünften Gesetzes über die 
Anpassung der Leistungen des Bundesversorgungs-
gesetzes im Parlament eine entsprechende Härtere-
gelung im Verordnungswege angekündigt. 

Im einzelnen wird eine Regelung im Sinne einer 
Besitzstandswahrung angestrebt. Aus Anlaß der 
Herabsetzung des Vergleichseinkommens soll keine 
Minderung der Versorgungsbezüge eintreten. Die 
Frage ist im einzelnen — das darf ich noch anfügen 
— im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung des 
Bundestages aus Anlaß der Beratung dieses An-
passungsgesetzes behandelt worden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, bedeutet nicht auch nach Ihrer Auffassung 
Besitzstandswahrung hier insofern eine soziale Här- 
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te, als diejenigen Witwen, die, als sie ihren Mann 
verloren, schon älter waren und deswegen weniger 
Gelegenheit hatten, ihren Lebensabend selbst zu 
sichern, in eine härtere Situation als diejenigen 
kommen, die erst nach dem 1. Januar 1974 in 
diese Lage geraten und nun eine höhere Rente als 
Besitzstand garantiert bekommen, obgleich sie län-
ger Gelegenheit hatten, selber für ihre Alterssiche-
rung etwas zu tun? 

Rohde, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege, ich 
darf Ihnen zunächst kurz zusammengefaßt folgende 
Erläuterung geben: Es ist vorgesehen, daß die vor 
der Kürzung des Vergleichseinkommens zustehende 
Vorsorgungsrente solange weitergezahlt wird, bis 
die errechnete Minderung infolge der jährlichen 
Anpassung der Renten wieder ausgeglichen wird. 
Danach soll sich die Rente wieder alljährlich ent-
sprechend den maßgebenden Anpassungsvorschrif-
ten erhöhen. Dabei ergeben sich auch Übergangspro-
bleme, die wir bei der Vorbereitung der Verordnung 
zu prüfen haben. 

Im übrigen darf ich darauf hinweisen, Herr Kol-
lege, daß oftmals bei einer Verbesserung des gel-
tenden Rechtes das Problem auftaucht, wie die Fälle 
aus der Vergangenheit behandelt werden sollen. 
Wir haben auch in anderem Zusammenhang erfah-
ren, daß es außerordentlich schwierig und kompli-
ziert ist, gleichzeitig noch diese Fälle aus der Ver-
gangenheit mit aufzuarbeiten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Freiherr von Fircks (CDU, CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist das hier gegebene Zusammenfallen von 
zwei Härten — einmal der geringeren Gelegenheit, 
für sich selber Vorsorge zu treffen, und zum anderen 
der Herabstufung, weil der gefallene oder vermißte 
Ehemann vor dem Inkrafttreten der neuen Gesetzes-
regelung 65 Jahre als geworden wäre — nicht doch 
ein Anlaß, eine Ausnahme von der Stichtagsrege-
lung zu machen? 

Rohde, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege, ich 
habe schon darauf hingewiesen, daß es das Be-
mühen der Bundesregierung ist, eine Härte, die 
seinerzeit in den 60er Jahren — das ist nicht unter 
dieser Bundesregierung geschehen — bei der Ge-
staltung des Berufsschadensausgleichs und des Scha-
densausgleichs entstanden ist, jetzt aus dem Wege 
zu räumen und für die Zukunft bessere Verhält-
nisse zu schaffen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Berger. 

Berger (CDU/CSU) : Bedeutet die von Ihnen vor-
gesehene Härteregelung nicht einen Verstoß gegen 
den Gleichheitsgrundsatz, und wann wird die Härte-
regelung in Kraft treten? 

Rohde, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege, ich 
gehe davon aus, daß diese Regelung keinen Ver-
stoß gegen den Gleichheitsgrundsatz darstellt. 

Die Besprechungen über diese Härteregelung sind 
innerhalb der Ressorts der Bundesregierung einge-
leitet worden. Ich hoffe, sie können so zeitig abge-
schlossen werden, daß wir noch im Laufe dieses 
Jahres die entsprechende Verordnung dem Bundes-
rat zuleiten können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage 89 ist von Herrn Abgeordneten Dr. Riedl 
(München) eingebracht. Der Herr Fragesteller ist 
nicht im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Der Abgeordnete Lenzer hat um schriftliche Be-
antwortung der Frage 90 gebeten. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen 91 und 92 sind von Herrn Abgeord-
neten Kiechle eingebracht. Der Herr Abgeordnete 
ist nicht im Saal. Die Fragen werden daher schrift-
lich beantwortet. Die Antworten werden als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 93 des Herrn Abgeordneten 
Pfeffermann auf: 

Wieviel ZDL-Stellen sind zur Zeit genehmigt und besetzt, wie
-vi el sind darüber hinaus für das Jahr 1974 angefordert, wieviel 

Zivildienstleistende stehen für das Jahr 1974 zur Verfügung? 

Rohde, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege, mit 
Ihrer Genehmigung würde  ich die beiden Fragen, 
die offensichtlich in einem Zusammenhang stehen, 
gern zusammen beantworten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Dann rufe ich gleichzeitig die Frage 94 des Herrn 
Abgeordneten Pfeffermann auf: 

Wie viele dieser Zivildienstleistenden sollen im Jahr 1974 
von wieviel Regionalbetreuern betreut werden, in wieviel Grup-
pen werden die anderen Zivildienstleistenden an welchen Insti-
tutionen zusammengefaßt und wieviel Betreuer stehen für diese 
Gruppen zur Verfügung? 

Rohde, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Gegenwärtig stehen 
15 000 Dienstplätze zur Verfügung, von denen 
11 850 besetzt sind. Bis Ende 1973 werden 16 000, bis 
Ende 1974 voraussichtlich 20 000 Dienstplätze zur 
Verfügung stehen. Unter Berücksichtigung der der-
zeitigen Entwicklung der Zahl der Kriegsdienstver-
weigerer werden diese Zivildienstplätze ausreichen, 
um alle heranziehbaren Kriegsdienstverweigerer 
zum Zivildienst einberufen zu können. Dabei gehen 
wir davon aus, daß neben den derzeit noch zur Ein-
berufung heranstehenden 4 000 Dienstpflichtigen 
monatlich beim Bundesamt für den Zivildienst die 
Personalunterlagen von etwa 1 500 anerkannten 
Kriegsdienstverweigerern eingehen. Bis Ende näch-
sten Jahres wird daher mit 22 000 Zivildienstpflich-
tigen gerechnet. Von diesen stehen erfahrungsgemäß 
nur etwa 11 000 für eine sofortige Heranziehung zum 
Zivildienst zur Verfügung. Die übrigen können we-
gen dauernder oder vorübergehender Zivildienst- 
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ausnahmen nicht oder erst zu einem späteren Zeit-
punkt einberufen werden. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes an-
merken. Die Zivildienstpflichtigen leisten zum über-
wiegenden Teil ihren Dienst in Krankenhäusern, 
Altenheimen, Heimen für Behinderte und ähnlichen 
Einrichtungen, die als selbständige Zivildienststel-
len besonders anerkannt sind. Diesen Dienststellen 
obliegt auch in erster Linie die Betreuung der Dienst-
leistenden. Daneben gibt es sogenannte Regional-
betreuer, die sowohl die Zivildienstleistenden als 
auch die Dienststellen beraten und betreuen. Im 
Jahre 1974 gibt es 30 solcher Betreuer. Schließlich 
bestehen 14 Zivildienstgruppen, die von je zwei 
Bediensteten des Bundesamtes für den Zivildienst 
geleitet und betreut werden. Diese Gruppen, in 
denen es insgesamt 800 Dienstplätze gibt, bestehen 
bei Universitätskliniken, bei größeren Krankenan-
stalten sowie in Gummersbach. Ich bin gern bereit, 
Ihnen die Kliniken und Anstalten im einzelnen mit-
zuteilen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Pfeffermann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
halten Sie die Zahl der Regionalbetreuer — Sie sag-
ten eben, es gebe 30 für das gesamte Bundesge-
biet — für ausreichend? Meinen Sie, daß eine aus-
reichende Betreuung in der Form der Beratung ge-
währleistet ist? 

Rohde, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege, Ihnen 
ist sicherlich aus den Ausschuß- und Bundestags-
beratungen bekanntgeworden, daß wir uns darum 
bemühen, das Amt für den Zivildienst auszubauen, 
und daß im Haushaltsausschuß zusätzliche Stellen 
bewilligt worden sind. Wir gehen davon aus, daß 
diese Stellen in absehbarer Zeit besetzt werden kön

-

nen. Der Tendenz Ihrer Frage, auch die Regional-
betreuung weiterzuentwickeln, stimme ich zu. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Pfeffermann (CDU/CSU) : Wie Sie vermutet ha-
ben, ist die Zahl der 86 Stellen, um die es im Haus-
haltsausschuß geht, durchaus bekannt. Ich möchte 
deshalb etwas genauer nachfragen: Welche konkre-
ten Vorstellungen gibt es hinsichtlich der Erhöhung 
der Anzahl der Regionalbetreuer im Jahr 1974? 

Rohde, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege, es ist 
noch Gegenstand der Prüfung, wie sich diese neu 
bewilligten Stellen im einzelnen auch auf den Be-
reich der Regionalbetreuung auswirken werden. Ich 
werde Ihnen zu gegebener Zeit darüber gern eine 
präzisere Auskunft geben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Nach dem bemerkenswerten Beitrag zu dem Thema, 
daß wir generell alle für die Einsparung von Stel-

len der öffentlichen Verwaltung, aber individuell für 
eine Erweiterung der Stellenpläne sind, teile ich noch 
mit, daß der Herr Abgeordnete Dr. Abelein die von 
ihm eingebrachte Frage 95 zurückgezogen hat. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
beantwortet. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Verteidigung auf. 

Wir kommen zur Frage 96 des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Wörner: 

Hält die Bundesregierung Zweifel an der demokratischen Zu-
verlässigkeit der Bundeswehr und sin demokratischen Geist der 
mittleren Offiziersgeneration für berechtigt? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Präsident, die Fragen 96 
bis 101 der Herren Dr. Wörner, Ernesti und Rom-
merskirchen stehen in einem Zusammenhang. Wenn 
die Herren es genehmigen, würde ich ihre Fragen 
gern auch im Zusammenhang beantworten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Herren Abgeordneten sind alle im Saal. — Ich 
stelle fest, daß keine Bedenken dagegen bestehen, 
die Fragen im Zusammenhang zu beantworten. 

Ich rufe dann noch die Frage 97 des Herrn Abge-
ordneten Dr. Wörner, die Fragen 98 und 99 des Herrn 
Abgeordneten Ernesti und die Fragen 100 und 101 
des Herrn Abgeordneten Rommerskirchen auf: 

Hält die Bundesregierung die Behauptung für zutreffend, daß 
auch in Bonn Generale mit dein Gedanken des Verfassungsbruchs 
gespielt hätten? 

Darf aus kritischen Bemerkungen von Offizieren gegenüber 
der Außenpolitik der Bundesregierung auf eine „erschreckend 
nationalistische Verengung" im Offizierskorps geschlossen wer-
den? 

Ist die Behauptung richtig, in der Bundeswehr gäbe es viele 
Menschen, die „zweifellos ein gebrochenes Verhältnis zur Demo-
kratie und zu unserer Verfassung" hätten? 

Teilt die Bundesregierung die kürzlich öffentlich geäußerte 
Auffassung, daß die frühere Bundeswehrführung gefordert habe, 
Staat und Gesellschaft einseitig militärischen Kategorien unter-
zuordnen? 

Ist die Behauptung zutreffend, die Bundeswehr habe ein ideo-
logisch fixiertes Feindbild? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Die Bundesregierung hegt 
keine Zweifel an der demokratischen Zuverlässig-
keit der Bundeswehr. Ihr ist kein Fall bekannt, bei 
dem das Verhalten eines Soldaten ernsthafte Zwei-
fel an seiner demokratischen Zuverlässigkeit auf-
kommen ließe. Das bezieht sich auch auf die Ein-
stellung der mittleren Offiziersgeneration zum de-
mokratischen Rechtsstaat. Dabei verkennt die Bun-
desregierung nicht, daß Soldaten vereinzelt bei 
Äußerungen zu politischen Problemen nicht immer 
die vom Soldatengesetz geforderte Zurückhaltung 
geübt haben. 

Die Bundeswehr steht zu unserer Verfassung. Dies 
hat auch der Bundesminister der Verteidigung am 
26. Oktober 1973 vor diesem Hause eindeutig er-
klärt. 

Die erste Frage des Herrn Kollegen Ernesti be-
antworte ich mit Nein. Kritische Äußerungen 
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einzelner Offiziere können nicht zum Maßstab für 
die Bewertung der Streitkräfte insgesamt genom-
men werden. 

Ihre zweite Frage beantworte ich ebenfalls mit 
Nein. Ich weise hier z. B. auf das Wahlverhalten 
der Soldaten in den größeren Bundeswehr-Stand-
orten hin. Es hat gezeigt, daß sich die Soldaten an 
den Wahlen rege beteiligt haben. Sie zeigten keine 
Neigung, extremen Parteien ihre Stimme zu geben. 
Darüber hinaus weiß ich, daß Soldaten in großer 
Zahl innerhalb der demokratischen Parteien und in 
den kommunalen Gremien tätig sind. Im Vergleich 
hierzu fällt die politische Betätigung einzelner Sol-
daten in extremen Gruppierungen kaum ins Gewicht. 

Ich komme jetzt zu dem Komplex, auf den sich die 
Fragen von Herrn Rommerskirchen beziehen. 

Die Bundesregierung teilt diese Auffassung nicht. 
In einer im Jahre 1969 erstellten Studie heißt es 
z. B.: 

— Der Staat und die ihn tragenden, im Grundgesetz 
niedergelegten Grundsätze von Freiheit, Recht 
und Menschenwürde werden vom Führer- und 
Unterführerkorps der Bundeswehr eindeutig be-
jaht; 

— der Primat der Politik und die parlamentarische 
Kontrolle werden allgemein als selbstverständ-
lich anerkannt; 

— es gibt keine Ablehnung der staatstragenden 
Institutionen und keine Diskussion über die 
Staatsform. 

Die Bundesregierung vermag nicht festzustellen, 
daß die hier unterbreiteten Vorschläge zur Integra-
tion der Streitkräfte in die Gesellschaft erkennen 
lassen, die Gesellschaft habe sich einseitigen militä-
rischen Kategorien unterzuordnen. Es ist allerdings 
eines der Hauptanliegen der Bundeswehr, die Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Verteidigungsbereit-
schaft zu wecken und diese Verteidigungsbereit-
schaft im Bewußtsein der Bevölkerung nachhaltig zu 
verankern. 

Herr Kollege Rommerskirchen, die Bundeswehr 
hat kein ideologisch fixiertes Feindbild, weil es in 
der Bundeswehr keine verbindliche Ideologie gibt 
und auch nicht geben kann. Im Weißbuch 1970 „Zur 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland" heißt 
es daher unter Ziffer 150: 

Offen ist die Bundeswehr auch gegenüber einer 
Vielfalt von Meinungen. Sie ist ein Teil unserer 
pluralistischen Gesellschaft ... Es ist deshalb 
gut und richtig, daß in der Bundeswehr disku-
tiert wird, und nur natürlich, daß dabei gegen-
sätzliche Positionen bezogen werden — auch 
extrem konservative und extrem progressive. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Damit ist die Gesamtantwort erteilt. 

Herr Dr. Wörner hat zunächst keine Zusatzfrage. 

Herr Abgeordneter Ernesti zu einer Zusatzfrage. 

Ernesti (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilen 
Sie meine Auffassung, daß es jedem Soldaten er-

laubt sein muß, sich im Rahmen seiner Soldaten-
pflichten kritisch zu allen politischen Vorgängen zu 
äußern. 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Ja, Herr Kollege Ernesti. 
Aber es kommt nicht nur darauf an, daß er es im 
Rahmen seiner Soldatenpflicht tut, sondern es kommt 
auch darauf an, daß er es mit der gebührenden Zu-
rückhaltung tut. Er hat nämlich im Rahmen der Sol-
datenpflichten Gehorsamspflicht gegenüber Vorge-
setzten und Kameradschaftspflicht gegenüber Vor-
gesetzten, Gleichgestellten und Untergebenen zu 
üben. 

Ich wollte das nur noch einmal besonders betonen, 
wobei meine Antwort unzureichend sein muß. Ihre 
Frage umfaßt ein so komplexes Gebiet, daß man sie 
in einer Fragestunde nicht so kurz und bündig be-
antworten kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Ernesti (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilt die 
Bundesregierung die Auffassung des Deutschen Bun-
deswehrverbandes, der zu diesem Vorgang erklärt 
hat: „Die Gedankengänge des Abgeordneten Horn 
gehen von einer Bundeswehr aus, die es nicht gibt." 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege, ich kenne die 
Äußerung des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ich 
will aber mit dem Bundeskanzler antworten, der vor 
wenigen Tagen vor diesem Haus erklärt hat, daß die 
Bundeswehr, ihre Führung und ihre Soldaten unse-
ren Respekt und unsere Anerkennung verdienen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weiteren Zusatzfragen. 

Dann rufe ich die Frage 102 des Herrn Abgeord-
neten Hansen auf: 

In wie vielen Fällen haben die Wehrbereichskommandos der 
Bundeswehr hei Staatsanwaltschaften Anzeigen gegen Wehr-
dienstverweigerer oder andere Personen (vgl. Fragestunde am 
19. Oktober 1973, 58. Sitzung, S. 3387 f.) erstattet bzw. Verfah-
ren angeregt, die sich auf das Rechtsberatungsmillbrauchsgesetz 
aus dein Jahr 1935 oder andere Gesetze stützen? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Hansen, Ihre 
Frage wurde bereits in der Fragestunde vom 19. Ok-
tober 1973 vom Kollegen Reiser gestellt und von 
mir dahin beantwortet: Es kann sein, daß es außer 
den im Lande Nordrhein-Westfalen eingeleiteten 
Verfahren noch mehrere Verfahren gibt. Von Stel-
len der Bundeswehr erstattete Anzeigen werden nur 
dann erfaßt, wenn Soldaten, Beamte oder Arbeitneh-
mer betroffen oder beschuldigt sind und später diszi-
plinare oder dienstrechtliche Maßnahmen in Betracht 
kommen können. Im übrigen besteht für die nach-
geordneten Stellen der Bundeswehr keine Berichts-
pflicht. Es ist auch nicht beabsichtigt, eine Berichts-
pflicht einzuführen. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich Sie 
dann fragen: Wäre es möglich, daß Ihr Haus fest-
stellt, ob es ähnliche Vorgänge bei der Bundeswehr 
in anderen Ländern gibt? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Ich habe mich natürlich dar-
um bemüht, Herr Kollege Hansen. Ich weiß von 
einem Vorfall im Lande Niedersachsen, der ent-
schieden ist. Andere Vorfälle sind mir nicht be-
kanntgeworden. 

Wenn Sie sehr großes Interesse daran haben und 
Wert darauf legen, werde ich eine Riesenbürokratie 
in Bewegung setzen müssen, und es werden un-
heimlich viele Verwaltungsstunden auf einen Fall 
verwendet, der im Grunde genommen geklärt ist. 
Denn jeder hier im Saal ist mit mir wahrscheinlich 
einer Meinung, daß es unsinnig ist, 88 Fälle zum 
Modell zu nehmen, wenn ein Modell ausgereicht 
hätte, um eine Grundsatzentscheidung zustande zu 
bringen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, teilen Sie 
meine Auffassung, daß es gerade für ein gutes Ver-
hältnis zwischen der Bundeswehr und anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen — in eben dem von Ihnen 
erwähnten Sinne des Pluralismus — nützlich wäre, 
wenn sich die Bundeswehr in solchen Dingen zurück-
hält und die Strafverfolgung von möglichen Straf-
tatbeständen den dafür bestehenden Institutionen 
— Staatsanwaltschaften und Gerichten — überläßt? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Hansen, ich muß 
Sie noch einmal darauf aufmerksam machen das 
habe ich auch damals ausgeführt —, daß Ordnungs-
widrigkeiten durch jedermann angezeigt werden 
können und daß die Polizei und ein paar andere 
Institutionen, wenn ich richtig informiert bin, kraft 
Gesetzes verpflichtet sind, Ordnungswidrigkeiten zu 
verfolgen. Daher verhält sich die Bundeswehr und 
die in ihr tätigen Beamten und Soldaten nicht anders 
als andere Gesellschaftsgruppen. 

Ich kann nicht verstehen, warum sich die Bundes-
wehr besonders zurückhalten sollte. Ich könnte 
allerdings ebensowenig verstehen, daß sie sich be-
sonders befleißigen sollte. Sie soll sich verhalten 
wie jeder andere auch. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
zur Klarstellung noch einmal die Frage: Sie sind 
also der Meinung, daß, wenn Verdacht besteht, daß 
gegen ein Gesetz verstoßen wurde, die hier ange-

führten Behörden der Bundeswehr die Möglichkeit 
und das Recht haben, Anzeige zu erstatten? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Ja, natürlich. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Fragen 103 und 104 hat der Herr Abgeordnete 
Möhring eingebracht. Er ist nicht im Saal. Die Fra-
gen werden daher schriftlich beantwortet, und  die 

 Antworten werden als Anlage abgedruckt. 

Herr Abgeordneter Walkhoff hat um schriftliche 
Beantwortung der von ihm gestellten Frage 105 
gebeten. Auch hier wird die Antwort als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die letzte Frage aus diesem Geschäfts-
bereich, Frage 106 des Herrn Abgeordneten Hansen, 
auf: 

Hat der Prüfungsausschuß beim Kreiswehrersatzamt in Her-
ford einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer 
aus Gewissensgründen mit der Begründung abgelehnt, der An-
tragsteller trage zwar schlüssig vor, die Humanität verbiete ihm 
die Teilnahme an einer bewaffneten Auseinandersetzung zwi-
schen den Staaten, diese Einlassung wirke jedoch nicht glaubhaft, 
weil der Antragsteller als angeblich human denkender Mensch 
die Fristenlösung bei der Abtreibung befürworte, und welche 
Konsequenzen zieht die Bundesregierung daraus gegebenenfalls? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Hansen, es ist 
richtig, daß der Prüfungsausschuß beim Kreiswehr-
ersatzamt in Herford aus den von Ihnen zitierten 
Gründen einen Antrag auf Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer abgelehnt hat. Die Bundesregie-
rung stimmt mit der in der Begründung geäußerten 
Auffassung nicht überein. Das Bekenntnis des An-
tragstellers zur Fristenlösung für eine Schwanger-
schaftsunterbrechung als solches darf unter keinen 
Umständen mit als Anzeichen für das Fehlen einer 
Gewissensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit 
der Waffe gewertet werden. Geschieht dies, so wird 
damit der Begriff einer derartigen Gewissensent-
scheidung verkannt. 

Ich darf Sie jedoch darauf hinweisen, Herr Kollege 
Hansen, daß weder den Vorsitzenden noch den Bei-
sitzern der Prüfungsgremien für Kriegsdienstverwei-
gerer Weisungen erteilt werden dürfen und daß 
überdies nur die allein stimmberechtigten Beisitzer 
zur Entscheidung berufen sind. Daher vermag die 
Bundesregierung nicht durch entsprechende Weisun-
gen an die Vorsitzenden und an die Beisitzer sicher-
zustellen, daß kein Antragsteller aus den angegebe-
nen Gründen als Kriegsdienstverweigerer abgelehnt 
wird. 

Im übrigen ist das vorliegende Verfahren noch 
nicht abgeschlossen, da sowohl der Wehrpflichtige 
als auch das Kreiswehrersatzamt gegen die Entschei-
dung des Prüfungsausschusses Widerspruch einge-
legt haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen be-
kannt, daß vor kurzem ein Wiesbadener Gericht eine 
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unmißverständliche Kritik an den vom Bundesver-
waltungsgericht postulierten Tatbestandsmerkmalen 
für die Anerkennung von Wehrdienstverweigerern 
aus Gewissensgründen geäußert und festgestellt hat, 
daß selbst dann, wenn man sich künftig mit einem 
Kriegsdienstverweigerer in mehrtägigen Sitzungen 
beschäftigen und zu diesen Sitzungen noch Psycho-
logen, Psychotherapeuten und andere Sachverstän-
dige hinzuziehen sollte, die inquisitorische Gewis-
senserforschung nicht möglich ist? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege, ich habe davon 
in der Zeitung gelesen. Das ist e i n Urteil. Ich könn-
te Ihnen andere Urteile nennen, die Gegenteiliges 
behaupten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die letzte Zusatzfrage, Herr Kollege Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, nachdem es 
schon so viele Fälle gibt, in denen die Absurdität 
eben solcher Gewissenserforschung durch Prüfungs-
ausschüsse immer wieder deutlich wird — das gilt 
gerade für diesen Fall, in dem ein Vorsitzender seine 
eigene Gewissensentscheidung in bezug auf die 
Fristenregelung zum Maßstab für eine Entscheidung 
über das Gewissen eines anderen genommen hat —, 
ist doch die Frage zu stellen, ob man bei der Be-
rufung solcher Vorsitzenden andere Maßstäbe für 
die Qualifikation anlegen muß. 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Hansen, ich 
muß Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, 
daß die Entscheidung 

(Abg. Hansen: Ich meine die Berufung!) 

ausschließlich bei den Beisitzern liegt. Der Vorsit-
zende führt nur die Verhandlung. Die Beisitzer fällen 
die Entscheidung. Wenn also die Auswahl besser zu 
treffen ist, so kann ich nur sagen, die Auswahl der 
Beisitzer muß besser getroffen werden. Aber dies ist 
keine Maßnahme, die das Bundesministerium der 
Verteidigung in die Wege leiten könnte. 

Nun also zum Kern Ihrer Zusatzfrage, zur Aus-
wahl der Vorsitzenden. Ich will Ihnen gern zugeben, 
daß das aus zwei Gründen eine sehr schwierige 
Sache ist. Erstens sind diese Stellen so dotiert, daß 
sich Beamte nicht sehr danach drängen. Jemand, der 
dort eingesetzt ist, versucht natürlich, dort wieder 
wegzukommen, weil er dort in der Regel über den 
Oberregierungsrat nicht hinauswachsen kann. Zwei-
tens werden, da die Stellen so dotiert und die Dienst-
posten so ausgeworfen sind, junge Beamte mit die-
sen Aufgaben betraut. Und junge Beamte sind eben 
auf Grund ihrer Lebenserfahrung in der Ausnutzung 
ihres Ermessensspielraums häufig unvorsichtiger, 
als erfahrene ältere Beamte es nun einmal sind. 
Auf Grund Ihrer Lebenserfahrung werden Sie mir da 
sicher zustimmen. 

(Abg. Hansen: Das ist eben das Vorrecht 
der Jugend!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Biermann. 

Biermann (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
mit mir der Meinung, daß es schon problematisch ist, 
ein Gewissen überhaupt zu prüfen? Und sind Sie, 
wenn Sie dem zustimmen würden, nicht mit mir der 
Meinung, daß der Qualifikation insbesondere der 
Vorsitzenden dieser Ausschüsse eine besondere Be-
deutung beigemessen werden muß, damit solche 
Unrechtsentscheidungen nicht in großer Zahl gefällt 
werden? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Biermann, ich 
muß Sie darauf aufmerksam machen, daß dieses 
Haus die Gesetze so festgelegt hat, wie sie sind, 
und daß wir gehalten sind, nach diesen Gesetzen 
vorzugehen. 

Die Frage der Gewissenserforschung ist eine sehr 
schwierige Frage, und gestatten Sie mir, daß ich 
etwas flapsig antworte: Wenn Sie bereit sind, im 
Haushaltsausschuß dafür einzutreten, daß die Stel-
len, die hier in Frage kommen, als Ministerialdirek-
torenstellen ausgeworfen werden, wird man natür-
lich hinsichtlich der Qualifikation der betreffenden 
Juristen andere Maßstäbe anlegen können. Zur Zeit 
müssen wir uns damit abfinden, daß das Angebot an 
Beamten die Auswahlmöglichkeit eingrenzt. 

Hinzu kommt, Herr Kollege Biermann — das wis-
sen Sie aus Ihrer Arbeit besser als ich —, daß die 
Zahl der Verfahren gestiegen ist und wir dadurch 
eine größere Zahl von Ausschüssen haben. Daher ist 
die Schwierigkeit, geeignete Beamte zu finden, nicht 
kleiner, sondern größer geworden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine letzte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Schulze-Vorberg. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist sich die Bundesregierung der Tatsache 
bewußt — oder soll ich sagen: noch bewußt —, daß 
der Abgeordnete des Parlamentarischen Rates Pro-
fessor Theodor Heuss, als die Aufnahme einer Be-
stimmung über die Wehrdienstverweigerung in das 
Grundgesetz beraten wurde, vor der Gefahr warnte, 
das werde zu einem Verschleiß des Gewissens füh-
ren? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Schulze-Vor-
berg, ich weiß nicht, ob sich die Bundesregierung 
dessen bewußt ist. Ich jedenfalls bin mir der Tat-
sache bewußt — und ich habe eben mit einem Sei-
tenblick auf den  Kanzler festgestellt, daß der Bun-
deskanzler sich ihr auch bewußt ist —, daß Herr 
Professor Heuss  das  gesagt hat. Das bedeutet nicht, 
daß alle Mitglieder des Parlamentarischen Rates sich 
dieser seiner Meinung angeschlossen haben. 

(Abg. Dr. Schullze-Vorberg: Nein, durchaus 
nicht!) 
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Parl. Staatssekretär Berkhan 

Auch eine so hochverdiente und eine wissenschaft-
lich so qualifizierte Person wie Herr Professor Heuss 
hat das Recht auf den Irrtum. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Verteidigung beantwortet, 
Herr Staatssekretär, ich danke Ihnen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Verkehr auf. Zur Beantwortung steht der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär Haar zur Verfü-
gung. 

Die erste Frage — Frage 107 — ist von dem Herrn 
Abgeordneten Hoffie eingebracht. Der Herr Abge-
ordnete ist nicht im Saal. Die Frage wird daher 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Kempfler hat um 
schriftliche Beantwortung der eingereichten Frage 
— Nr. 108 — gebeten. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Der Herr Abgeordnete Biehle hat die von ihm ein-
gereichte Frage — Nr. 109 — zurückgezogen. 

Auch der Herr Abgeordnete Lenzer hat um schrift-
liche Beantwortung der von ihm eingereichten Frage 
— Nr. 110 — gebeten. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage des Herrn Abgeordneten Nord-
lohne — Frage 111 — auf: 

Was hat die Bundesregierung seit dem 20. September 1973, 
dem Tag, an dem in der 51. Sitzung des Deutschen Bundestags 
eine aktuelle Stunde zum Bummelstreik der Fluglotsen stattfand, 
an konkreten Maßnahmen getroffen, um den Fluglotsenstreik zu 
beenden und einen normalen Flugverkehr in unserem Lande 
wiederherzustellen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Haar, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: Herr Kollege Nordlohne, die Bundes-
regierung hat wiederholt dargelegt, daß sie die 
betrieblich-technischen und die dienstrechtlichen 
Möglichkeiten ausschöpft, um die Auswirkungen 
dieser rechtswidrigen Aktion der Fluglotsen auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. In den letzten Wochen 
wurden mehrere Betriebsuntersuchungsgruppen 
schwerpunktmäßig für eine verschärfte  Dienstauf-
sicht eingesetzt, um — ich will es so formulieren — 
vor Ort betriebliches Fehlverhalten feststellen zu 
können. Seit dem 20. September 1973 wurden neun 
förmliche Disziplinarverfahren und gegen fünf Be-
amte auf Probe Untersuchungsverfahren zusätzlich 
eingeleitet. Ein Angestellter ist fristlos entlassen 
worden. Mehrere Disziplinarverfügungen stehen un-
mittelbar vor ihrem Abschluß. 

Die Beschlüsse der Bundesregierung und des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages er-
möglichen jetzt eine bessere personelle Ausstattung 
der Flugsicherung und eine weitere Verbesserung 
des Besoldungs- und des Beförderungsverhältnis-
ses. Die Leistungsfähigkeit der Flugsicherung erfor-
dert die zügige und effiziente Realisierung des Aus-
bauprogramms der Flugsicherung. Der Bundesmini-

ster für Verkehr hat daher den früheren Haupt-
abteilungsleiter im Bundesverteidigungsministerium, 
Herrn Ministerialdirektor a. D. Hans-Georg Schif-
fers, als Berater berufen und mit Fragen der Planung, 
der Beschaffung und Errichtung technischer Anlagen 
und Einrichtungen beauftragt. Daneben wird durch 
Neu- und Umbesetzungen im Leitungsbereich der 
Bundesanstalt für Flugsicherung den Erfordernissen 
eines verstärkten technischen Ausbaues und einer 
verbesserten Aus- und Fortbildung Rechnung ge-
tragen. 

Im übrigen wurden bzw. werden mit den Gewerk-
schaften Fragen einer leistungsorientierten Organi-
sation der Flugsicherung, mögliche Rechtsformen 
der Bundesanstalt für Flugsicherung und Status-
fragen des Flugsicherungspersonals erörtert. Die 
Bundesregierung hat damit neben den flugsiche-
rungsbetrieblichen und den dienstrechtlichen Maß-
nahmen eine Reihe zukunftsorientierter Entschei-
dungen mit dem Ziel getroffen, auch in Zukunft die 
Leistungsfähigkeit der Flugsicherung sicherzustellen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage! 

Nordlohne (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich Sie fragen, ob sich der Herr Bundeskanzler 
als Chef dieser Bundesregierung seit dem 20. Sep-
tember 1973 eventuell persönlich um eine Beilegung 
des Fluglotsenstreiks bemüht hat? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter, ich lasse diese Zusatzfrage nicht 
zu, weil sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der eingebrachten Frage steht. Sie haben 
eine letzte Zusatzfrage. 

Nordlohne (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
sieht sich die Bundesregierung in der Lage, zu er-
klären, ob auf Grund ihrer Maßnahmen, die Sie 
vorhin angesprochen haben, damit zu rechnen ist, 
daß es in der Bundesrepublik zu Weihnachten wie-
der einen normalen Flugbetrieb geben wird, oder 
ob hiermit erst im Laufe des Jahres 1974 zu rech-
nen ist? 

Haar, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: Eine derartige Frage konkret zu be-
antworten, würde verlangen, daß Sie mich in den 
Bereich der Spekulation verweisen. Das können Sie 
von einem Vertreter der Bundesregierung in diesem 
Augenblick nicht erwarten. Denn auch die Vor-
schläge der Opposition lassen etwas Derartiges mit 
Sicherheit bislang nicht erkennen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende 
der Fragestunde. 

(Unruhe bei der CDU/CSU.) 

-- Meine Damen und Herren, mit der letzten Zu-
satzfrage hatten wir bereits die Zeit überschritten, 
die wir heute für die Fragestunde haben. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 

Ich rufe nunmehr auf die 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD, FDP eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Sicherung der Energieversorgung 
bei Gefährdung oder Störung der Einfuhren 
von Mineralöl oder Erdgas (Energiesiche-
rungsgesetz) 

Drucksache 7/1198 

Es ist interfraktionell vereinbart worden, den Ge-
setzentwurf ohne Begründung und Aussprache zu 
überweisen an den Ausschuß für Wirtschaft — fe-
derführend —, an den Finanzausschuß und den 

Rechtsausschuß zur Mitberatung sowie an den Haus-
haltsausschuß gemäß § 96 der Geschäftsordnung. 
Wer mit diesen Überweisungsvorschlägen einver-
standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Ein-
stimmig so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am 
Ende der heutigen Plenarsitzung. Ich berufe die 
nächste Sitzung des Deutschen Bundestages auf Don-
nerstag, den 8. November, 9 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 15.06 Uhr.) 

Berichtigungen 

60. Sitzung, Seite 3461 C, ist statt „Alber" zu lesen: 
„Dr. Arnold". 

62. Sitzung, Seite 3613 B, 6. und 7. Zeile, ist zu lesen: 
zuständig: Ausschuß für Bildung und Wissenschaft (federführend) 

Innenausschuß 





Deutscher Bundestag - 7. Wahlperiode - 63. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 7. November 1973 	3701* 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordneter) 	beurlaubt bis einschließlich 

Adams * 9. 11. 
Dr. Aigner * 9. 11. 
Alber *** 7.11. 
Anbuhl 9.11. 
Dr. Artzinger * 9. 11. 
Augstein 9.11. 
Behrendt * 9. 11. 
Dr. Dr. h. c. Birrenbach 7.11. 
Dr. Blüm 9.11. 
Frau von .Bothmer ** 7. 11. 
Brandt (Grolsheim) 9. 11. 
Büchner (Speyer) 7. 11. 
Buschfort 9.11. 
Dr. Corterier * 8. 11. 
Entrup 9. 11. 
Fellermaier * 9.11. 
Frehsee * 8.11. 
Gerlach (Emsland) * 10.11. 
Gewandt 7. 12. 
Graaff 15. 12. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 9.11. 
Kater * 8.11. 
Kiechle 7.11. 
Dr. Klepsch ** 7.11. 
Lampersbach 17.11. 
Lautenschlager * 8.11. 
Lücker * 7.11. 
Memmel * 9.11. 
Müller (Mülheim) * 9.11. 
Frau Dr. Orth 9.11. 
Porzner 9.11. 
Richter ** 8.11. 
Scheffler 8.11. 
Scheu 9.11. 
Schmidt (Kempten) ** 8.11. 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 9.11. 
Dr. Schulz (Berlin) * 9.11. 
Dr. Schwörer * 9.11. 
Dr. Slotta 9.11. 
Dr. Starke (Franken) * 7.11. 
Graf Stauffenberg 9. 11. 
Dr. Vohrer *** 7. 11. 
Walkhoff * 9. 11. 
Wende 8. 11. 

* Für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 
** Für die Teilnahme an Sitzung der Beratenden Ver-
sammlung des Europarates 
*** Für die Teilnahme an Sitzungen der Versammlung der 
Westeuropäischen Union 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 7. Novem-
ber 1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Hoffie (FDP) (Drucksache 7/1182 Frage A 5) : 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Kritik des Vorsitzen-
den des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie, Dr. 
Rolf Lappe, an der schleppenden Registrierung von neuen 
Arzneimitteln, und was gedenkt die Bundesregierung zu tun, 
um die angeblich bereits seit zwei Jahren „festliegenden" über 
2000 z. T. neuen, wirksamen Medikamente beim Bundesgesund-
heitsamt in Berlin zügiger registrieren zu lassen? 

Die Bundesregierung hat zu der Frage der Regi-
strierung von Arzneispezialitäten in der Antwort 
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Rollmann 
und Genossen und der Fraktion der CDU/CSU ein-
gehend Stellung genommen. Es handelt sich um die 
Drucksache Nr. 7/892. Die Bundesregierung bedauert 
die z. Z. etwa 2 Jahre dauernde Bearbeitung für Re-
gistrierungsanträge beim Bundesgesundheitsamt. 
Die Gründe hierfür liegen zum Teil in der Verschär-
fung der Registriervorschriften durch die Novelle 
zum Arzneimittelgesetz vom 23. Juli 1964 und die 
Prüfrichtlinie vom 11. Juni 1971. Das Bundesgesund-
heitsamt sieht sich im Interesse der Arzneimittel-
sicherheit veranlaßt, an die vom Anmelder vorzu-
legenden Unterlagen höhere Anforderungen zu stel-
len. Dadurch ergeben sich automatisch längere War-
tezeiten bei der Registrierung. Zum Teil liegen die 
Gründe für die lange Bearbeitungszeit aber auch in 
der ungenügenden personellen Ausstattung des 
Spezialitätenregisters. 

In einer gesonderten Finanzvorlage nach § 15 
Haushaltsgesetz wurden 1973 zur personellen Ver-
stärkung des Spezialitätenregisters 4 Stellen für 
wissenschaftliche Mitarbeiter und 6 Stellen für an-
deres Personal bewilligt. Diese Stellen konnten bis-
her leider noch nicht alle besetzt werden. Hinzu 
kommt, daß in letzter Zeit eine starke Erhöhung 
der Zahl von Zulassungsanträgen zur Registrierung 
beim Bundesgesundheitsamt festzustellen ist, so daß 
sich die Situation beim Spezialitätenregister noch 
nicht merklich entspannen konnte. 

Für das Haushaltsjahr 1974 bin ich bemüht, wei-
tere Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und 
anderes Personal zu erhalten. Ich hoffe, daß bei einer 
entsprechenden Vergrößerung der Zahl der Mitar-
beiter eine zügigere Bearbeitung der Registrier-
anträge und damit eine Verkürzung der Bearbei-
tungszeit erfolgt. 

Lassen Sie mich noch hinzufügen, daß sich unter 
den beim Bundesgesundheitsamt zur Registrierung 
vorliegenden Arzneispezialitäten nur wenige thera-
peutisch hochwertige Neuentwicklungen befinden. 
Diese werden selbstverständlich mit Vorrang behan-
delt und registriert. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 7. Novem-
ber 1973 auf die Mündliche Frage des Abgeord-
neten Dr. Abelein (CDU/CSU) (Drucksache 7/1182 
Frage A 13) : 
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Welche Unterstützungen gedenkt die Bundesregierung den 
Bundesländern zur Durchführung des in der Beratung befind-
lichen Rettungssanitätergesetzes (Drucksache 7/822) zu gewähren, 
insbesondere für die Einrichtung der Ausbildungsstätten? 

Das künftige Gesetz über den Beruf des Rettungs-
sanitäters wird zu den Gesetzen gehören, die von 
den Ländern gemäß Artikel 83 GG als eine eigene 
Angelegenheit ausgeführt werden. Die Kosten der 
Ausführung des Gesetzes sind gemäß Artikel 104 a 
Abs. 1 GG ebenfalls von den Ländern zu tragen, 
da die Ausnahmetatbestände des Artikels 104 a 
Abs. 2 bis 4 GG nicht gegeben sind. Die Bundes-
regierung hat daher keine direkten Einwirkungs-
möglichkeiten bei der Durchführung des Gesetzes 
und ist auch in ihren Möglichkeiten für eine Unter-
stützung der Länder bei der Ausführung des Ge-
setzes beschänkt. 

Dies gilt auch für die Einrichtung von Ausbil-
dungsstätten, wobei darauf hinzuweisen ist, daß die 
Schulen für Rettungssanitäter nicht nur von den 
Ländern, sondern auch von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden oder anderen Trägern errichtet werden 
können. Die staatliche Anerkennung als Ausbil-
dungsstätte wird bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen auch anderen als öffentlichen Trägern erteilt. 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Ret-
tungssanitäter, die vom Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit aufgrund des Rettungs-
sanitäter-Gesetzes mit Zustimmung des Bundes-
rates zu erlassen sein wird, wird die Einzelheiten 
der Ausbildung regeln. An den in dieser Verordnung 
festgelegten Erfordernissen wird sich die Ausstat-
tung der Ausbildungsstätten zu orientieren haben. 
Bei der Vorbereitung der Verordnung werden die 
Länder ebenso wie bei dem Gesetzentwurf schon 
in einem sehr frühen Stadium beteiligt, so daß die 
Möglichkeit besteht, alle einschlägigen Fragen zu 
erörtern und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 7. Novem-
ber 1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordne-
ten Pieroth (CDU/CSU) (Drucksache 7/1182 Fragen 
A 22 und 23) : 

In welchem Umfang beabsichtigt die Bundesregierung, in der 
Zukunft vermehrt öffentliche Fernsprechzellen aufzustellen, um 
dem gesteigerten öffentlichen Bedarf gerecht zu werden? 

Bestehen Pläne, diese Zellen technisch so auszustatten, daß sie 
auch anrufbar sind? 

Die Deutsche Bundespost verstärkt seit Jahren er-
folgreich ihr Bemühen, Öffentliche Sprechstellen be-
reitzustellen. Das Bemühen wird durch die Zahl der 
Öffentlichen Münzfernsprecher, die in den vergan-
genen 4 Jahren nahezu verdoppelt werden konnte, 
nachhaltig unterstrichen. 

Die Deutsche Bundespost ist auch weiterhin be-
strebt, im Rahmen der Möglichkeiten und der Er-
fordernisse diese Entwicklung fortzuführen. 

Die Möglichkeit, Öffentliche Münzfernsprecher an-
rufbar zu machen, ist wiederholt untersucht worden. 

Betriebliche und wirtschaftliche Gründe, wie das 
Blockieren der Fernsprecher durch Kunden, die auf 
ankommende Gespräche warten und daraus even-
tuelle entstehende unliebsame Auseinandersetzun-
gen, entstehende Mindereinnahmen durch gerin-
gere Nutzungszeit in abgehender Richtung, sowie 
mögliche Gebührenhinterziehungen bei solchen an-
kommenden Auslandsgesprächen, bei denen der 
Angerufene das Gespräch zu bezahlen hat — also 
bei R-Gesprächen —, stehen einer Maßnahme im 
Sinne der Anfrage ebenso entgegen wie die erheb-
lichen Investitionen, die für Umrüstung der Münz-
fernsprecher und für die Bereitstellung zusätzlicher 
Rufnummern in den Fernsprechvermittlungsstellen 
aufzuwenden wären. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vorn 7. Novem-
ber 1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordne-
ten Dr. Schweitzer (SPD) (Drucksache 7/1182 Frage 
A 29) : 

Kann die Bundesregierung angesichts der Tatsache, daß unter den 
Bediensteten der Deutschen Bundespost Sorge und Ungewißheit 
im Hinblick auf den Dienstzweig „Postreisedienst" vorherrschen, 
klarstellen, ob der Postreisedienst bei der Deutschen Bundespost 
verbleiben oder aber von der Deutschen Bundesbahn übernom-
men und schließlich für den kombinierten Omnibusdienst Bahn/ 
Post eine neue eigenständige Organisationsstruktur geschaffen 
werden soll? 

Das Bundeskabinett hat den Vorschlag  des  beson-
deren Ministerausschusses, ,der sich mit der Ge-
samtsituation der Deutschen Bundespost zu befas-
sen hatte, zustimmend zur Kenntnis genommen, daß 
der gesamte Dienstzweig Postreisedienst einschließ-
lich Personal und Sachmittel auf ,die Deutsche Bun-
desbahn übergeleitet werden soll. Unter „Personal" 
ist das Fahr- und Werkstattpersonal zu verstehen, 
nicht das Verwaltungspersonal. Die Deutsche  Bun-
desbahn soll die zusammengefaßten Linien unter 
Berücksichtigung der lokalen und regionalen Ver-
kehrsstruktur auf die Verkehrsträger (Deutsche 
Bundesbahn, nicht ,bundeseigene Eisenbahnen, pri-
vate und kommunale Verkehrsunternehmen) so zu-
ordnen, daß sie am kostengünstigsten betrieben 
werden können. Dabei ist die Notwendigkeit des 
Schienenersatzverkehrs zu berücksichtigen. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 7. Novem-
ber 1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Dübber (SPD) (Drucksache 7/1182 Frage A 65): 

Gibt es auf seiten der Bunderegierung Bedenken dagegen, 
daß die im Bundeshaushalt Kap. 60 05 („Leistungen des Bundes 
für Berlin") veranschlagten 40 Millionen DM zur Visagebühren-
erstattung auch an Westberliner Binnenschiffer gezahlt werden, 
die den Ostsektor lediglich durchfahren? 
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Die Bundesregierung hat keine Bedenken dage-
gen, daß die von den Westberliner Binnenschiffern 
bei der Fahrt durch Ostberlin gezahlten Visagebüh-
ren aus dem Bundeshaushalt erstattet werden. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 7. Novem-
ber 1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1182 
Frage A 66) : 

Trifft die Meldung zu, daß die Bundesregierung durch ein 
Gesetz für die Kreditanstalt für Wiederaufbau sich eine eigene 
Hausbank zuzulegen gedenkt, um damit vor allem clic geplanten 
Ostkredite abzuwickeln? 

Die Meldung trifft nicht zu. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 7. Novem-
ber 1973 auf die Mündliche Frage der Abgeordneten 
Frau Huber (SPD) (Drucksache 7/1182 Frage A 70): 

Hält die Bundesregierung es nicht für gerechtfertigt, bei der 
steuerlichen Begünstigung des § 33 a des Einkommensteuer-
gesetzes erwerbstätige Ehegatten mit in Ausbildung befindlichen 
gleichzustellen, da die im Gesetz anerkannte außergewöhnliche 
Belastung eines Ehepaare, mit zwei oder mehreren Kindern in 
beiden Fällen die gleiche ist? 

Nach dem Wortlaut des § 33 a Abs. 3 des Ein-
kommensteuergesetzes können Ehegatten mit zwei 
haushaltszugehörigen Kindern unter 18 Jahren we-
gen der Beschäftigung einer Hausgehilfin oder einer 
Haushaltshilfe einen Freibetrag wegen außerge-
wöhnlicher Belastung bis zu 1 200 DM oder 600 DM 
erhalten, wenn beide Ehegatten erwerbstätig sind. 
Die Frage, ob unter Erwerbstätigkeit im Sinne die-
ser Vorschrift auch eine Berufsausbildung zu ver-
stehen sei, ist zur Zeit Gegenstand eines Revisions-
verfahrens. Die Bundesregierung ist der Auffassung, 
daß die Entscheidung des Bundesfinanzhofs abge-
wartet werden sollte. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Rohde vom 7. November 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1182 
Frage A 89) : 

Kann die Bundesregierung einen genauen Zeitpunkt nennen, 
zu dem dem Deutschen Bundestag die Sozialenquete zur sozialen 
Lage der künstlerischen Berufe in der Bundesrepublik Deutsch-
land zugeleitet werden kann, und ist insbesondere damit zu 
rechnen, daß diese Enquete noch in diesem Jahr vorliegen wird? 

Das wissenschaftliche Institut, das auf Anregung 
des Deutschen Bundestages die Untersuchung über 
die Situation der freiberuflich künstlerisch Tätigen 
im Auftrag der Bundesregierung durchführt, hat 
seine Erhebung im wesentlichen abgeschlossen. Es 
wertet zur Zeit die gewonnenen Daten aus. In An-
betracht des  Umfangs 'dieses Materials,  des  differen-
zierten und weit gestreuten Personenkreises und der 
komplexen Problematik ist der Abschluß dieser 
Arbeiten und die Vorlage der Ergebnisse vor Jah-
resende nicht zu erwarten. Es kann noch kein ge-
nauer Termin für die Vorlage des Berichts genannt 
werden. Die Bundesregierung hofft aber, ihn im 
Frühjahr nächsten Jahres erstatten zu können. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Rohde vom 7. November 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache 7/1182 Frage A 90) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Empfehlungen der Sach

-

verständigenkommissionen zur Weiterentwicklung der sozialen 
Krankenversicherung bezüglich der Früherkennung von Krank-
heiten (4. September 1973), und welche Konsequenzen wird sie 
daraus ziehen? 

Die Empfehlungen der Sachverständigenkommis-
sion, die bestehenden Programme der Krankenver-
sicherungsträger auf Herz- und Kreislauferkrankun-
gen auszudehnen, werden von der Bundesregierung 
begrüßt. Sie sind eine wesentliche Grundlage für 
die Weiterentwicklung auf diesem Gebiet. 

Die Sachverständigenkommission hält es aller-
dings für erforderlich, vor der allgemeinen Einfüh-
rung der vorgeschlagenen Früh erkennungsunter-
suchungen Modelle zu erproben, die die praktische 
Durchführbarkeit dieser Untersuchungen als Lei-
stungsangebot für breite Bevölkerungskreise im 
Rahmen der kassenärztlichen Versorgung nachwei-
sen. Die Bundesregierung teilt diese Auffassung. 
Vorbereitungen für solche Modelluntersuchungen, 
deren Erfahrungen für die Ausdehnung der Früher-
kennung in diesem Bereich zugrunde gelegt werden 
sollen, sind eingeleitet. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Rohde vom 7. November 
1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Kiechle (CDU/CSU) (Drucksache 7/1182 Fragen A 91 
und 92) : 

Trifft es zu, daß den Behinderten, Kriegs- und Wehrdienstbe-
schädigten im Nahverkehr nur dann nach dem Gesetz über die 
unentgeltliche Beförderung vom 27. August 1965, Bundesgesetz-
blatt I S. 978, unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr er-
möglicht wird, wenn ein Ortslinienverkehr besteht und der 
Nachbarortslinienverkehr mit mehr als 12 Fahrtenpaaren werk-
täglich ausgeführt wird und dadurch alle Behinderten außerhalb 
dieser Möglichkeit benachteiligt werden, und wenn ja, beab- 
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sichtigt die Bundesregierung, diese Härte im Gesetz auszuglei-
chen? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, dieses Gesetz dahin gehend 
zu ändern, daß die Behinderten auf allen öffentlichen Verkehrs-
mitteln, insbesondere auch im Eisenbahnverkehr und Omnibus-
verkehr jeglicher Art, wenn nicht eine Fahrpreisbetreiung, so 
doch eine spürbare Fahrpreisermäßigung erhalten können? 

Es trifft zu, daß nach dem von Ihnen genannten 
Gesetz aus dem Jahre 1965 die Behinderten mit 
Kraftfahrzeugen im Ortslinienverkehr ohne weite-
res und im Nachbarortslinienverkehr nur dann un-
entgeldlich befördert werden, wenn er einem Orts-
linienverkehr vergleichbar ist. Dies ist nach deal 
Gesetz u. a. der Fall, wenn auf einer Linie werktäg-
lich (außer Sonnabend) fahrplanmäßig nicht weniger 
als 12 Fahrtenpaare ausgeführt werden. 

In der letzten Fragestunde habe ich bereits darauf 
hingewiesen, daß eine Änderung dieses Gesetzes 
beabsichtigt ist. Dabei soll der Nahverkehrsbegriff 
so erweitert werden, daß auch der genehmigte 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen in ländlichen Ge-
bieten einbezogen wird. Damit dürfte die unent-
geltliche Beförderung auch auf den Linien sicherge-
stellt sein, die zur Zeit nicht unter den Begriff „Nach-
barortslinienverkehr" fallen. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes be-
merken: Die vorgesehene Gesetzesänderung — dar-
auf habe ich bereits hingewiesen — soll es den Be-
hinderten generell ermöglichen, die für ihren Wohn-
bereich wichtigen Omnibuslinien unentgeltlich zu 
benutzen. Auch im S-Bahnverkehr der Deutschen 
Bundesbahn sind nach geltendem Recht Fahrpreis-
vergünstigungen für Behinderte vorgesehen. 

Soweit es sich um den darüber hinaus gehenden 
Reiseverkehr z. B. mit der Bundesbahn handelt, ge-
hen die bisherigen Überlegungen dahin, daß den 
Behinderten — soweit sie bei erforderlichen Reisen 
auf finanzielle Hilfe angewiesen sind — durch Lei-
stungen im Einzelfall geholfen werden sollte. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan vom 7. November 
1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Möhring (SPD) (Drucksache 7/1182 Fragen A 103 
und 104) : 

Ist die Bundesregierung mit mir der Meinung, daß ein Selbst-
einkleider der Bundeswehr eine spürbare und den gestiegenen 
Kosten angemessene Erhöhung seines Bekleidungserstzuschusses 
und der unverändert gebliebenen jährlichen Abnutzungsent-
schädigung erhalten sollte, weil ein Offizier des Jahres 1956 mit 
dem damaligen Zuschuß noch seine gesamte Ausrüstung erwerben 
konnte, während der Offizier von heute bei einem Zuschuß von 
965 DM (Heer) und einem tatsächlichen Aufwand von 2300 DM 
für die Erstausstattung einen unzumutbaren Eigenbetrag aufzu-
bringen hat? 

Ist die Bundesregierung mit  mir der Meinung, daß der „Aus-
schuß für Kleiderkassenangelegenheiten," dem Vertreter der 
Führungsstäbe, des Sanitätswesens, der Abteilung Haushalt, 
Verwaltung und Recht sowie des Innenministeriums angehören, 
durch Offiziere aller Laufbahngruppen und Dienstgrade ergänzt 
werden sollte, denen die Alltagsprobleme der Truppe besser 
bekannt sind, und sieht die Bundesregierung darin eine Möglich-
keit, die Beseitigung des Zustandes zu erreichen, daß die Preise 
einiger Artikel der Monopol-Institution Kleiderkasse höher sind 
als im Groß- und Einzelhandel? 

Zu Frage A 103: 

Die Bundesregierung beabsichtigt, ab 1. 1. 1974 den 
einmaligen Bekleidungszuschuß und die monatliche 
Abnutzungsentschädigung für die von den Offizieren 
selbst zu beschaffende Dienstbekleidung zu erhöhen. 

Die Erhöhung bedarf jedoch noch der Zustimmung 
des Haushaltsausschusses dieses Hohen Hauses. 

Zu Frage A 104: 

Im „Ausschuß für Kleiderkassenangelegenheiten" 
sind Offiziere aller Teilstreitkräfte und der Inspek-
tion des Sanitäts- und Gesundheitswesens sowie ein 
Offizier des Militärfachlichen Dienstes vertreten. 

Diese Zusammensetzung, Herr Kollege — und das 
hat auch die Erfahrung gezeigt gewährleistet, daß 
die von Ihnen erwähnten Alltagsprobleme der 
Truppe berücksichtigt werden. 

Im übrigen konnte nicht festgestellt werden, daß 
die Preise der Kleiderkasse für die Bundeswehr 
(KKBw) „auch nur bei einigen Artikeln" höher sind 
als im sonstigen Handel. Im Gegenteil findet die 
Kleiderkasse für die Bundeswehr offenbar wegen 
der Qualität und Preiswürdigkeit besonderen Zu-
spruch, wie sich aus der hohen Quote von 85 von 
hundert Käufern des bezugsberechtigten Personen-
kreises ergibt. 

Die Kleiderkasse für die Bundeswehr hat keines-
wegs eine Monopolstellung. Es ist dem Offizier viel-
mehr freigestellt, bei der Kleiderkasse für die Bun-
deswehr oder beim einschlägigen Fachhandel zu kau-
fen. Wenn er die Kleiderkasse für die Bundeswehr 
nicht in Anspruch nimmt, werden ihm bei Vorlage 
der Rechnungen die entstandenen Kosten von der 
Kleiderkasse im Rahmen des verfügbaren Guthabens 
erstattet. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan vom 7. Novem-
ber 1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Walkhoff (SPD) (Drucksache 7/1182 Frage A 105) : 

Stimmt die Bundesregierung mit der von den „Westfälischen 
Nachrichten" am 30. Oktober 1973 wiedergegebenen Auffassung 
eines Prüfungsausschusses für Kriegsdienstverweigerer überein, 
„die Einlassung des Antragstellers, die Humanität verbiete ihm 
die Teilnahme an einer bewaffneten Auseinandersetzung zwi-
schen Staaten, wirke nicht glaubhaft, weil er als angeblich 
human denkender Mensch die Fristenlösung befürworte"? 

Die Bundesregierung stimmt mit der von Ihnen 
zitierten Auffassung nicht überein. 

Das Bekenntnis des Antragstellers zur Fristen-
lösung für die Schwangerschaftsunterbrechung als 
solches darf unter keinen Umständen mit als An-
zeichen für das Fehlen einer Gewissensentscheidung 
gegen den Kriegsdienst mit der Waffe gewertet 
werden. Geschieht dies, so wird damit der Begriff 
einer derartigen Gewissensentscheidung verkannt. 
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Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 7. November 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Hoffie (FDP) (Drucksache 7/1182 Frage A 107): 

Welche Anstrengungen wird die Bundesregierung unterneh-
men, um die Flugverkehrskontrolle in Europa zu vereinheit-
lichen und gemeinsam zu organisieren, nachdem der Technische 
Direktor der EUROCONTROL, Horst Flentje, am 19. Oktober 
1973 vor dem Luftfahrt Presse Club in Frankfurt erklärt hat, daß 
EUROCONTROL in der Lage wäre, gemeinsam mit den Mit-
gliedstaaten und der Industrie ein geeignetes Flugsicherungs-
system für die achtziger Jahre zu entwickeln? 

Grundsätzlich kann aus der Sicht der Bundesregie-
rung die Auffassung bestätigt werden, daß die Or-
ganisation EUROCONTROL in der Lage wäre, ge-
meinsam mit den Mitgliedstaaten ein geeignetes 
Flugsicherungssystem für die 80er Jahre zu ent-
wickeln. 

Die Bundesregierung hat einer Vereinheitlichung 
der Flugverkehrskontrolle in Europa immer positiv 
gegenübergestanden und mehrfach die Initiative 
in den Organen der Organisation EUROCONTROL 
ergriffen, um diesem Ziel näher zu kommen. 

Auf Grund der unterschiedlichen Ausgangsbasis 
in den Mitgliedsstaaten bei Gründung der Organi-
sation gibt es jedoch nur Ansätze für ein gemein-
sames Betriebskonzept und ein einheitliches Flug-
sicherungssystem. Durch die Kontrollzentralen 
Maastricht und Karlsruhe wird zumindest im oberen 
Luftraum der BENELUX-Staaten und der Bundes-
republik Deutschland ein einheitliches Flugsiche-
rungssystem entstehen. 

Durch enge Koordination zwischen der Organi-
sation EUROCONTROL und der Bundesanstalt für 
Flugsicherung bei der Planung der Systeme ist 
sichergestellt, daß die Kontrollstellen für den oberen 
und unteren Luftraum reibungslos zusammenarbei-
ten werden. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 7. November 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Kempfler (CDU/CSU) (Drucksache 7/1182 Frage 
A 108) : 

Wird die Bundesregierung bei der beabsichtigten Stillegung 
von Stückgutknotenhahnhöfen auch die absehbare wirtschaftliche 
Entwicklung eines Einzugsgebiets berücksichtigen, oder geschieht 
die Stillegung systematisch nach dem bisherigen Aufkommen? 

Mit Beschluß des Bundeskabinetts vom 5. Septem-
ber 1973 ist der Bundesminister für Verkehr beauf-
tragt worden, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister der Finanzen unverzüglich Maßnahmen ein-
zuleiten, die das Defizit der Bundesbahn mindern. 

Dabei ist auch eine Einschränkung des Stückgutver-
kehrs in Aussicht genommen worden, der nach ei-
genwirtschaftlichen Grundsätzen zu betreiben ist. 

Es wird nunmehr Aufgabe des Unternehmens 
Deutsche Bundesbahnsein, für den Stückgutverkehr 
die im Bericht des Vorstandes der Deutschen Bun-
desbahn „Die Stabilisierung der wirtschaftlichen 
Lage der Deutschen Bundesbahn" vom 24. Mai 1973 
anhand eingehender Untersuchungen vorgeschlage-
nen Lösungen für den Kleingutverkehr zu verwirk-
lichen, um so in diesem Bereich ohne besondere In-
vestitionsrisiken das Wirtschaftsergebnis wesent-
lich zu verbessern. 

Hierbei kann davon ausgegangen werden, daß 
unter den ,gegebenen Verhältnissen die jeweils op-
timale Lösung gesucht wird, die  den  Interessen der 
Allgemeinheit unter Berücksichtigung der voraus-
sichtlichen Entwicklung sowie auch den eigenwirt-
schaftlichen Belangen der Bundesbahn Rechnung 
trägt. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 7. November 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache 7/1182 Frage A 110) : 

Durch welche gesetzlichen Bestimmungen wird die Erteilung 
einer deutschen Fahrerlaubnis an ausländische Staatsbürger in 
der Bundesrepublik Deutschland geregelt, und hält die Bundes-
regierung den augenblicklichen Zustand für angemessen? 

Eine deutsche Fahrerlaubnis kann einem auslän-
dischen Staatsangehörigen im normalen Verfahren 
und unter den gleichen Voraussetzungen, die auch 
für deutsche Staatsangehörige gelten, erteilt werden. 

Ist der ausländische Staatsangehörige bereits In-
haber einer gültigen ausländischen Fahrerlaubnis, 
so wird ihm die deutsche Fahrerlaubnis unter den 
erleichterten Bedingungen nach § 15 des Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung erteilt. 

Nach § 15 Abs. 1 StVZO ist dem Inhaber einer 
ausländischen Fahrerlaubnis die deutsche Fahrer-
laubnis für die entsprechende Klasse zu erteilen, 
wenn keine Bedenken gegen seine Eignung bestehen 
und wenn er seinen Wohnsitz im Inland hat, er sich 
seit einem Jahr überwiegend im Inland aufgehalten 
und hier in dieser Zeit ein Kraftfahrzeug der bean-
tragten Fahrerlaubnisklasse geführt hat. 

Weiterhin wird die deutsche Fahrerlaubnis erteilt, 
wenn in einer theoretischen Prüfung ausreichende 
Kenntnis der deutschen Verkehrsvorschriften nach-
gewiesen werden. 

Die Bundesregierung hält diese Regelung für an-
gemessen. Eine Änderung ist derzeit nicht beabsich-
tigt. 
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